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Liebe Freund*innen,

was ist das für eine Welt, in der einzelne Männer über Krieg und Frieden entscheiden,
gezielt töten, internationales Recht ignorieren, Grundrechte aussetzen, Menschen ohne
Gerichtsverfahren inhaftieren und den sogenannten sozialen Medien zum Fraß vorwerfen?

Was ist das für eine Welt, in der das Selbstbestimmungsrecht der Völker als Argument
missbraucht wird, um einem anderen Volk eben dieses Recht abzusprechen?

Was ist das für eine Welt, in der „Sondervermögen“ für Rüstung eingerichtet werden und
junge Menschen wieder „kriegstüchtig“ werden sollen, während das Bildungswesen ver-
nachlässigt wird?

Was ist das für eine Welt, in der kaum noch jemand über Fluchtursachen spricht und es
nur noch darum geht, „das Migrationsproblem“ auch „im Stadtbild“ zu lösen?

Was ist das für eine Welt, in der wir uns dafür entschuldigen sollen, dass wir in Not-
situationen ein freundliches Gesicht zeigen?

Was ist das für eine Welt, in der Millionen Menschen unter den Folgen des Klimawandels
leiden und wir den Raubbau an unseren Lebensgrundlagen dennoch unvermindert voran-
treiben?

Es ist unsere Welt, die einzige, die wir haben. 
Aber es gilt: Eine andere Welt ist möglich.
Wir müssen sie nur schaffen.

In allen Gesellschaften engagieren sich Menschen gegen Ungerechtigkeit und Unrecht. Sie
tun dies oft alleine, im Verborgenen, oder in kleinen Gruppen und Initiativen. Andere
schließen sich bestehenden zivilgesellschaftlichen Organisationen an. Ohne diese Menschen
gäbe es keine Tafelläden, keine Bahnhofsmissionen, keine Vesperkirchen, keine Asyl-
cafés, keine Arbeitslosentreffs, keine Wohnraumbündnisse, keine Naturschutzinitiativen,
keine Bergwaldprojekte, keine Umwelt- und Friedensbewegungen.
Wenn es dunkel wird in der Welt, zünde eine Kerze an. Die mit Stacheldraht umwickelte
Kerze ist seit 1961 das Symbol von Amnesty International. Sie drückt unsere Solidari-
tät mit den Opfern von Menschenrechtsverletzungen aus.

Vielleicht ist es Ihnen möglich, am 10. Dezember, dem Internationalen
Tag der Menschenrechte, eine Kerze anzuzünden, um Ihre Verbunden-
heit mit politischen Gefangenen auszudrücken? 
Vielleicht ist es Ihnen sogar möglich, auf  andere Weise einen persön-
lichen Beitrag zu leisten, um unsere Welt zum Besseren zu verändern?

Mit solidarischen Grüßen aus Tübingen, im Namen der Redaktion,
Joachim Lerchenmüller
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Seit 2017 ist Aleksandar Vučić

Präsident Serbiens und gilt als enger

Vertrauter Viktor Orbáns, was sich

gelinde gesagt auch in seinem politi-

schen Tun widerspiegelt. Gegen sei-

nen autokratischen Regierungsstil

gibt es im Land seit Jahren Proteste.

Der Vorwurf: Der Präsident habe

Serbien in einen Parteistaat verwan-

delt und habe die wichtigsten Medi-

en des Landes unter seiner Kontrol-

le. Die nun andauernden Proteste in

ganz Serbien haben Vučić und seine

SNS-Partei unter Druck gesetzt.

In Folge der Aufarbeitung des

Unglücks beschuldigen Studenten,

Oppositionsgruppen und Korrup-

tionsbekämpfer ihn und seine An-

hänger, Verbindungen zum organi-

sierten Verbrechen zu haben und die

Pressefreiheit zu unterdrücken.

Vučić bestreitet dies vehement. Seit

November 2024 wird nun also mas-

senhaft protestiert. Längst geht es

dabei nicht mehr um eine Reaktion

auf  Staatsversagen, sondern symbo-

lisch um ein Streben nach Gerech-

tigkeit und Demokratie. Organisiert

werden die Proteste hauptsächlich

von Studenten, die Neuwahlen for-

dern. Dadurch wird plötzlich ein Va-

kuum in der serbischen Opposition

gefüllt, die bisher schwach und zer-

splittert war und vor allem die

Durchführung fairer Wahlen nicht

überprüfen konnte. Vielfach wurden

in den letzten Wochen Universitäten

besetzt, im Mittelpunkt des Gesche-

hens steht die Uni Novi Sad. Am

dortigen Campus rund um die Phi-

einem Land, das tief  gespalten ist

und von einer Regierung, die Angst

hat, die Kontrolle zu verlieren, und

deshalb immer weiter in Richtung

offene Repression rutscht. Vučić

kündigte zuletzt harte Konsequen-

zen an. Er lehnt Neuwahlen bislang

strikt ab und bezeichnet die Proteste

als aus dem Ausland gesteuert.

Noch scheint Vučić zwar die Kon-

trolle über seinen Staatsapparat zu

haben, doch auch in Sicherheitskrei-

sen bröckelt die Zustimmung. So

wurde wegen mangelnder Loyalität

jüngst der Kommandeur der serbi-

schen Anti-Terror-Einheit seines

Postens enthoben. Mehrere Zeitun-

gen berichten von einzelnen Polizis-

ten, die sich krankschreiben lassen,

Befehle verweigern oder den Dienst

quittieren.

Die Polizei schätzt, dass es seit

Beginn der Proteste etwa 23.000

Versammlungen gegeben hat. An

der größten Versammlung im März

2025 beteiligten sich nach Polizei-

angaben etwa 300.000 Menschen,

eine überaus beachtliche Anzahl für

ein Land mit 6,5 Mio. Einwohnern.

Es sind die zweifellos größten Pro-

teste Serbiens seit dem Zerfall Jugo-

slawiens. Und doch scheint es, als

nehme man im Rest Europas nur

beiläufig Notiz vom serbischen

Nachbarn. Sind es die dringenderen

Krisen, weswegen man sich nicht

auch noch um die Serben sorgen

könnte? Vor allem seitens der EU

fehlt eine klare Haltung.

losophische Fakultät kommt es der-

zeit regelmäßig zu Zusammenstö-

ßen zwischen Protestierenden und

Einheiten der serbischen Bereit-

schaftspolizei, die mit Schlag-

stöcken, Blendgranaten und Tränen-

gas vorgehen und versuchen, die

Menschenmassen zu vertreiben –

was freilich nicht gelingt und zu be-

sonders grotesken Szenen führt,

etwa, wenn Studierende und Profes-

soren der Uni im Rektorat oder ei-

nem Amphitheater Zuflucht suchen

müssen.

Die Studenten organisieren sich

basisdemokratisch. Wer genau wie

aktiv ist, bleibt nach außen hin Vie-

len unklar. Monatelang blieb es bei

den Protesten friedlich, zuletzt kam

es immer wieder zu gewaltsamen

Ausschreitungen, für die sich Regie-

rung und Opposition gegenseitig

die Verantwortung zuschieben.

Auch von Polizeigewalt und staat-

lich gelenkten Angriffen und Unru-

hestiftern ist die Rede. Was tatsäch-

lich passiert, lässt sich kaum mehr

überblicken. Während Einzelne zu

Feuerwerk und Steinen greifen,

scheint die Polizei immer ungeziel-

ter gegen das Gros an Protestieren-

den vorzugehen. Mittendrin tauchen

wiederholt prügelnde Hooligans des

Fußballvereins Roter Stern Belgrad

auf, denen schon länger Verbindun-

gen zur organisierten Kriminalität

und zur Regierung um Aleksandar

Vučić nachgesagt werden. Verbale

Eskalationen, wie jüngste SA-Ver-

gleiche seitens Vučićs, zeugen von

 Zwischen Wut und Hoffnung: Serbien nach einem Jahr

der Proteste

Seit knapp einem Jahr gehen die Menschen in Serbien in Scharen auf die Straßen, um gegen

Machthaber Aleksandar Vučić zu protestieren. Dabei geht es vor allem um die grassierende Korrup-
tion, eine eklatante Misswirtschaft und staatliche Willkür. Auslöser des Protests ist der Einsturz
eines Bahnhofsvordachs in der nordserbischen Stadt Novi Sad im November 2024, bei dem 16 Men-
schen ums Leben kamen, obwohl der Bahnhof wenige Monate zuvor renoviert worden war. Offenbar
wurde dabei gepfuscht. Was folgte, ist die größte Protestwelle der jüngeren serbischen Geschichte,
die bis heute anhält. Die Proteste werden dabei in besonderer Weise von Studenten getragen. Doch
dass Serbien am Scheideweg steht, bleibt in der deutschen und europäischen Öffentlichkeit über-
wiegend eine Randnotiz. So richtig mag man nicht verstehen, was da vor sich geht. Woran liegt
das?



Vučić stört, liegt auch an wirtschaft-

lichen Interessen. Serbien ist ein

wichtiger Standort für das soge-

nannte Nearshoring, also die Verla-

gerung der Produktion europäischer

Waren in nahegelegene Nachbar-

staaten. Die Vorteile: billige Arbeits-

kräfte, kurze Wege, wenig Auflagen.

Rund 80.000 Menschen arbeiten in

Serbien für deutsche Unternehmen. 

Und dann wäre da noch das Lithi-

um. Serbien verfügt über das größte

Lithium-Vorkommen Europas, gele-

gen im malerischen Jadar-Tal. Doch

um die Erschließung gab es bereits

2023 Proteste. Zu groß war die Sor-

ge um die Zerstörung von Natur

und Umwelt und eine Bereicherung

korrupter Eliten. Nach längerem

Hin und Her entschied das serbi-

sche Verfassungsgericht im Sinne

der Regierung. Serbien unterzeich-

nete mit der EU eine Absichtserklä-

rung zum Abbau des Lithiums. Im

Dezember 2024 flog Kanzler Scholz

nach Belgrad, um die Sache mit

Vučić persönlich zu besprechen. Im

Juni dieses Jahres schließlich nahm

die EU-Kommission die Lithium-

vorkommen in Serbien in die Liste

der 13 strategisch wichtigsten Pro-

jekte mit kritischen Rohstoffen in

Drittstaaten auf. Für Vučić freilich

ein politischer Erfolg in einer Zeit,

in der seine Macht in den Grundfes-

ten erschüttert wird.  

Serbien quo vadis?

Laut einer Umfrage des Euro-

barometers aus dem Frühjahr 2025

fühlen sich nurmehr 25 Prozent der

Serbinnen und Serben der EU ver-

bunden, obwohl diese ihr wichtig-

ster Handelspartner ist. Nur 33 Pro-

zent würden bei einem Referendum

für den EU-Beitritt stimmen.

Gleichzeitig gehen viele Serbinnen

und Serben aktuell für Demokratie,

Rechtsstaat, Pressefreiheit und

Transparenz, also für europäische

Werte, auf  die Straße. Dass bei die-

sen Protesten kaum EU-Flaggen zu

sehen sind, überrascht vor diesem

Hintergrund nur auf  den ersten

Blick. Es scheint, als habe die EU

Serbien verloren. Zumindest derzeit.

Warum fremdeln so viele Serben

mit der EU? Nemanja Rujević ist

freier Journalist und beobachtet die

serbische Innenpolitik seit geraumer

Zeit. Aus seiner Sicht fühlen sich

viele Serbinnen und Serben von der

EU und ihren Werten im Stich ge-

lassen. Der Weg zum Beitritt dauert

seit dem Sturz des vormaligen Al-

leinherrschers Milošević im Jahre

2000 an. Zwischen heute und da-
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Serbien – ewiger Beitritts-

kandidat

Seit 2012 ist Serbien offiziell Bei-

trittskandidat der Europäischen Uni-

on. Als Schlüsselkriterium bei den

Beitrittsverhandlungen gilt eine

Normalisierung des Verhältnisses

zwischen Serbien und dem Kosovo.

Während der Kosovo inzwischen

von 117 Staaten, darunter Deutsch-

land, anerkannt wird, betrachtet Ser-

bien den Kosovo weiterhin als Teil

des eigenen Landes und erhebt terri-

toriale Ansprüche. Das Verhältnis ist

mehr als angespannt, Annäherungen

gab es keine. Für die EU-Kommis-

sion ist Serbien allerdings ein wichti-

ger Partner. Offenbar so wichtig,

dass die Härte, mit der Präsident

Vučić auf  die Proteste reagiert, lie-

ber unter den Teppich gekehrt wird.

Prügelnde Polizisten, Dutzende Ver-

haftungen, Kündigungen protestie-

render Lehrer – all das begleitet von

medialer Dauerpropaganda, die die

Demonstranten als Feinde der Nati-

on darstellt. Anlass genug für Kritik?

Kaum. Die EU-Führung lässt Serbi-

en weiter gewähren. Aus Kommis-

sionskreisen heißt es, Vučić sei die

einzige Führungsfigur in Serbien,

die Abmachungen durchsetzen kön-

ne. Dass sich keiner so richtig an

Tausende Menschen gehen am 1. Februar 2025 nahe der Freiheitsbrücke in Novi Sad auf  die Straße, um gegen die anhaltende 
Korruption zu demonstrieren.

Quelle: nik_yurginson - stock.adobe.com
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mals liegen viele enttäuschte Hoff-

nungen, gebrochene Versprechen,

ausgebliebene Reformen und natür-

lich auch ein Blick auf  die Nachbar-

länder. Beispielsweise die EU-Mit-

gliedschaft Bulgariens und Rumäni-

ens 2007, die viele Serbinnen und

Serben ob ihrer vergleichbaren

(In-)Stabilität verwundert hat. Und

dann schwelt da natürlich der Koso-

vo-Konflikt, den man als zutiefst

ungerecht empfindet. Keine relevan-

te politische Kraft in Serbien kann

sich derzeit zu einer Anerkennung

des Kosovo durchringen, Vučić hin

oder her. Gleichzeitig hat man nicht

vergessen, dass die NATO 1999 im

Kosovo-Krieg militärisch zum

Nachteil Serbiens intervenierte, und

glaubt, dass sie dadurch per se dem

Land nicht nahestehen könne. Ein

Narrativ, das von russischer Seite

wohlwollend zur Kenntnis genom-

men wird.

Dass es auch anders geht, zeigte

das Europaparlament nach den

jüngsten Kommunalwahlen im De-

zember 2023 mit der Verabschie-

dung einer Resolution (2024/

2521(RSP)), der es an Klarheit nicht

mangelt. Darin ist von massiven

Balkan und nicht enden wollende

Konflikte mit dem Kosovo. Einer-

seits Demonstranten, die für euro-

päische Werte auf  die Straße gehen,

andererseits kaum mehr einer, der

sich einen EU-Beitritt wirklich vor-

stellen kann. 

Eine Besserung scheint nur mög-

lich, wenn die jetzigen Proteste

nicht mit anderen Belangen wie der

Kosovo-Frage oder einer möglichen

EU-Mitgliedschaft vermischt wer-

den, sondern sich auf  die serbische

Innenpolitik konzentrieren. Hierzu

bedarf  es zeitnah neuer und vor al-

lem freier Wahlen, die nur mit maxi-

malem politischem Druck zu errei-

chen sind. Dieser Druck muss fried-

lich bleiben, um die Mehrheit der

serbischen Gesellschaft weiterhin

hinter sich zu versammeln. Das

scheinen die meisten Protestieren-

den verstanden und zu ihrer Maxi-

me gemacht zu haben. Die jungen

Serbinnen und Serben, die hierfür

außerordentliche Courage zeigen,

brauchen einen langen Atem. Eine

EU, die den Kuschelkurs mit Serbi-

en derweil beendet, könnte diesen

Atem verlängern. 

Benedikt Dorfner

Wahlfälschungen sowie „orchestrier-

ten Angriffen von serbischen Offi-

ziellen gegen Wahlbeobachter, da-

runter auch Abgeordnete des EU-

Parlaments“, die Rede. Laut Analyse

der Wahlbeobachter „untergruben

der Druck auf  die Wähler sowie die

entscheidende Beteiligung des Präsi-

denten und die systemischen Vortei-

le der Regierungspartei den Wahl-

prozess“. Zumindest ein Zeichen,

das bei der EU-Kommission aber

offensichtlich nicht verfangen hat.

Es scheint kompliziert. Serbien ist

ein Land, eingebettet im Westbal-

kan, das enge Beziehungen zu Russ-

land und China pflegt. Natürlich ist

Vučić auch Anfang September 2025

in China bei einer Militärparade, bei

der sich Autokraten und Diktatoren

aus aller Welt treffen, zu Gast. Eine

Art „Who’s who“ der Schurkenstaa-

ten. Serbien bleibt ein Land der vie-

len Widersprüche. Einerseits die tief

verankerte Nähe zur russisch-ortho-

doxen Kirche, andererseits Muni-

tionslieferungen an die Ukraine und

öffentliche Bekräftigung von deren

territorialer Integrität. Einerseits

EU-Beitrittskandidatur, andererseits

nationalistisches Zündeln auf  dem

„Nije filozofski ćutati“ („Schweigen ist keine Philosophie“) – sichtbarer Protest an einem Gebäude der Philosophischen Fakultät der
Uni Belgrad. Unter diesem Motto findet hier jeden Donnerstag eine Podiumsdiskussion statt, bei der Intellektuelle verschiedene Aspekte

der Krise diskutieren, in der sich die serbische Gesellschaft unter Vučić befindet.
Quelle: Mirko – stock.adobe.com
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dem Einatmen setzte bei den meis-
ten Opfern heftiger blutiger Durch-
fall ein. Etliche Frauen verloren ihre
ungeborenen Kinder. Dies ist nur
ein kleiner Auszug aus den Schilde-
rungen der Opfer und medizini-
schen Betreuer, die Bandbreite der
körperlichen Schäden ist enorm.

Die detaillierten Beschreibungen
und das explizite Bildmaterial lassen
teilweise Rückschlüsse auf  die ein-
gesetzten Substanzen zu. Amnesty
International bat zwei Chemiewaf-
fenexperten um ihre Einschätzung
nach gründlicher Sichtung des Be-
weismaterials. Aus der breiten Palet-
te an Giftgasen kristallisierte sich
eine Gruppe wahrscheinlicher Kan-
didaten heraus. Die zahlreichen Bla-
sen und Läsionen deuten auf  soge-
nannte Blasenbildner hin. Dieser
Chemiewaffenklasse werden unter
anderem Schwefel-Lost, Stickstoff-
Lost, Lewisit und Phosgenoxim zu-
geordnet. Die beiden Experten ge-
hen davon aus, dass neben den Bla-
senbildnern weitere Toxine in den
Sprengkörpern enthalten sein muss-
ten. So deuten auffällig kreisförmig
angeordnete Verbrennungen und
Läsionen auf  kochend heiße Flüs-
sigkeiten, Schwefelwasserstoffgas,
anorganische Säuren und ätzende
Chemikalien hin. Trotz einiger In-
konsistenzen bei den Symptomen
und fehlender toxikologischer Un-
tersuchungen kam man zum einhel-
ligen Schluss, dass „die Wunden die-
ser Opfer nicht einfach auf  die Wir-
kungen konventioneller Explosiv-
oder Brandwaffen des Krieges zu-
rückzuführen [sind]“.

Die kaum oder nicht heilende Na-
tur der Wunden ist ebenfalls auf
den Einsatz von Chemiewaffen zu-

rückzuführen, da typische Blasen-
bildner gezielt die natürlichen Hei-
lungsprozesse des menschlichen
Körpers blockieren. Zudem können
Stoffe wie das starke Pilzgift T-2-
Trichothecen-Mykotoxin, das auch
als Gelbregen bekannt ist, die Haut-
regeneration stark verlangsamen.
Auch für viele der anderen Sympto-
me könnte nach Expertenmeinung
der Gelbregen verantwortlich sein:
„[Er] kann ähnliche Symptome her-
vorrufen wie in Jebel Marra: Erbre-
chen, Durchfall, Juckreiz, Hautaus-
schlag, Blasen, Bindehautentzün-
dung, Husten und andere Atem-
wegserkrankungen.“ Ein übelrie-
chender Atem und verfärbter Urin
sind Anzeichen einer Arsenvergif-
tung. Der Blasenbildner Lewisit ent-
hält Arsen – somit könnte ein
Großteil der Opfer einem Giftcock-
tail aus Lewisit und Schwefel-Lost
ausgesetzt worden sein. Die Exper-
ten halten es für ebenso wahr-
scheinlich, dass über einen längeren
Zeitraum hinweg diverse weitere
Toxine in verschiedenen Kombinati-
onen eingesetzt wurden. Unabhän-
gig von den konkret eingesetzten
Substanzen besteht am grundsätzli-
chen Einsatz von Chemiewaffen im
Sudan seitens der Experten kein
Zweifel.

Nervengift in Syrien

           
Am 21. August 2013 verbreiteten

sich rasch glaubwürdige Meldungen
über einen massiven Chemiewaffen-
angriff  durch Truppen des Präsi-
denten Bashar al-Assad in der Regi-
on Ghuta im Südwesten Syriens, bei
dem Schätzungen zufolge über
1.000 Menschen ums Leben kamen,
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Renaissance der Chemiewaffen

           Giftbomben im Sudan

           
Die Region Jebel Marra im Sudan

gilt als Hochburg einer bewaffneten
Rebellion gegen die Staatsregierung.
Dort schlossen sich in den Nuller-
jahren Deserteure, Intellektuelle und
desillusionierte Politiker zu einem
Bündnis zusammen. Dieser Interes-
sengemeinschaft entwuchs die Su-
dan Liberation Army (SLA), die von
Jebel Marra aus seither einen Gueril-
lakrieg gegen die Regierung koordi-
niert. Die Staatsarmee reagiert auf
die Überfälle mit gnadenlosen Ge-
genoffensiven. Auf  die Zivilbevöl-
kerung wird dabei immer weniger
Rücksicht genommen. 

In einem im September 2016 ver-
öffentlichten Bericht mit dem Titel
„Scorched Earth, Poisened Air“  be-
schreibt Amnesty International un-
ter Berufung auf  Videoaufnahmen,
Fotos, Opfer, Zeugen und Ärzte,
wie in der sudanesischen Region um
Jebel Marra nach Meinung von Ex-
perten chemische Waffen eingesetzt
wurden. Bei mehreren Vernich-
tungsschlägen gegen die bewaffne-
ten Rebellen wurden demnach mit
einem Giftcocktail gefüllte Bomben
und Raketen eingesetzt. Große Gas-
wolken wurden freigesetzt, deren
Farbe sich von schwarz nach bläu-
lich-lila veränderte, das Flusswasser
färbte und einen hartnäckigen Belag
hinterließ. Dies wurde von einem
beißenden sauer-schwefeligen Ge-
stank begleitet. Es kam unmittelbar
zu heftigen körperlichen Reaktio-
nen. Die Haut wurde großflächig
verbrannt und verätzt, es bildeten
sich kaum heilende Blasen und Lö-
cher. Zudem mussten sich etliche
Opfer spontan erbrechen. Nach

Den Tod atmen

Russland verstößt in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine nach Geheimdienstinformationen ge-

gen das Verbot von Lungenkampfstoffen und setzt das chemische Kampfmittel Chlorpikrin gegen

die ukrainischen Kräfte ein. In hoher Konzentration großflächig versprüht oder gezielt in Verteidi-

gungsanlagen eingeleitet kann das Gas zu schweren Haut-, Augen- und Lungenschäden führen.

Bereits in Syrien und dem Sudan konnte in der jüngeren Vergangenheit der Einsatz chemischer

Waffen nachgewiesen werden.
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darunter zahllose Kinder. Er richtete
sich gezielt gegen die Zivilbevölke-
rung, die sich im Bürgerkrieg für die
Opposition einsetzte. Die Vereinten
Nationen reagierten nach nur drei
Tagen mit der sofortigen Entsen-
dung einer aus Fachleuten der Orga-
nisation für das Verbot chemischer
Waffen (OVCW) sowie der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) zu-
sammengestellten Aufklärungsmis-
sion direkt in das Kriegsgebiet. Um
nicht in tödliches Kreuzfeuer zu ge-
raten, musste die mehrköpfige Dele-
gation unter Leitung des schwedi-
schen Wissenschaftlers Professor
Åke Sellström täglich eine fünfstün-
dige Waffenruhe abpassen, um ihre
Arbeit aufnehmen zu können. Trotz
der widrigen Umstände gelang es
den Sachverständigen, zahlreiche In-
terviews mit Überlebenden zu füh-
ren und umfangreiches Beweismate-
rial zu sichern, die einen schweren
Verstoß gegen das seit 1925 gelten-
de Verbot giftiger oder bakteriologi-
scher Kriegswaffen eindeutig bele-
gen. Als konkretes Toxin konnte der
hochwirksame Nervenkampfstoff
Sarin identifiziert werden, der mit
Boden-zu-Boden-Raketen verschos-
sen wurde.

Details zur Wirkung und Entste-
hungsgeschichte der Substanz liefert
ein im April 2013 vom Hamburger
Magazin SPIEGEL veröffentlichter
Steckbrief  unter dem Titel „Töd-
licher Dauerstress“, der damals im
Kontext einer kleineren Giftgasatta-
cke in Aleppo verfasst wurde. Sarin
wurde ursprünglich zu NS-Zeiten

kontaminieren. Da Sarin allerdings
bei nahezu unverminderter Wirk-
kraft wasserlöslich ist, war dies we-
niger effektiv als erhofft und trug
im Gegenteil zu einer Verseuchung
des Trinkwassers bei. Wer nicht un-
mittelbar in ein Krankenhaus trans-
portiert werden konnte, hatte prak-
tisch keine Überlebenschance. Aus
dem UN-Bericht geht ferner hervor,
dass die damalige Wetterlage eine
natürliche Dispersion des Gases
verzögerte. Die Giftwolke konnte
sich so lange in Bodennähe halten
und in tiefer gelegene Gebäude,
Keller und Schutzräume eindringen,
in die sich zuvor viele Menschen
flüchteten. Die gesamte Umgebung
wurde erheblich mit Sarin verseucht.

Positiv wird in dem Dokument
angemerkt, dass die Arabische Re-
publik Syrien am 14. September
2013 nach massiven öffentlichem
Druck in einem längst überfälligen
Schritt dem Übereinkommen über
das Chemiewaffenverbot und deren
Vernichtung beitrat. Der damals am-
tierende Generalsekretär der Verein-
ten Nationen Ban Ki-moon forderte

von einem Team deut-
scher Wissenschaftler,
darunter führende
Köpfe der Firma Bayer
(heute Bayer AG) als
Insektenvernichtungs-
mittel entwickelt. Die
NS-Führung erkannte
jedoch schnell das Waf-
fenpotenzial und ließ
prompt Unmengen
von Sarin auf  Vorrat
produzieren. Zu einem
tatsächlichen Einsatz
des farb- und geruchlo-
sen Kampfmittels kam
es im Zweiten Welt-
krieg jedoch nicht
mehr. Nach dem
Kriegsende erkannten
die USA und die So-
wjetunion das Potenzial
von Sarin und produ-
zierten ebenfalls das
Nervengift. Die japani-
sche Aum-Sekte ver-
wendete Sarin für meh-
rere Attentate in den
1990er Jahren.  

Der Giftstoff  unterbricht schon
in kleinster Menge dauerhaft die
Signalübertragung zwischen Ner-
venzellen. Zunächst verschlechtert
sich die Sehkraft und die Atemwege
verstopfen, anschließend versagt
schrittweise das komplette vegetati-
ve Nervensystem. Auf  Bewusst-
losigkeit und Koma folgt der schnel-
le Herz- oder Hirntod. 

Dies deckt sich mit den von der
UN-Mission von Überlebenden

erfragten Symptomen:
Atemnot, Desorientie-
rung, Nasenausfluss, Au-
genreizungen, Sehstörun-
gen, Übelkeit, Erbrechen,
Schwäche und Bewusstlo-
sigkeit. Ferner löste das
Toxin teilweise Angst-
zustände, Psychosen und
ein Vernichtungsgefühl bei
den Opfern aus. Die meis-
ten der Befragten verloren
bei dem Angriff  das Be-
wusstsein. Ersthelfer ver-
suchten noch, die Gefah-
renzone mit Wasser zu de-

Überreste einer toxischen Bombe, die in Jebel Marra 
gefunden wurde.

Quelle: amnesty.de

Sudan: Ein Chemiecocktail fraß dieses tiefe Loch in
den Finger eines Opfers.

Quelle: amnesty.de



krieg befinden und dabei

sowohl altbewährtes als

auch hochmodernes

Kriegsgerät einsetzen. Die

USA warfen Russland nach

einem Bericht der BBC

(bbc.com) bereits im Mai

2024 vor, regelmäßig den

Lungenkampfstoff  Chlor-

pikrin gegen die Ukraine

einzusetzen. Nachdem im

Juli 2025 deutsche und nie-

derländischen Geheim-

dienste dies untermauerten

und sich der Verdacht er-

härtete, bestätigte die deut-

sche Bundesregierung offi-

ziell den Einsatz russischer

Chemiewaffen in der Uk-

raine. 

Die US-Gesundheitsbehör-

de CDC beschreibt Chlor-

pikrin als ölige, klare bis

leicht gelbliche Flüssigkeit

mit „Eigenschaften von

Tränengas. Es hat einen

extrem strengen Geruch.

Das Einatmen von einem Mil-

lionstel führt zu Augenreizungen

und dient als Warnsignal.“ Das

schon im Ersten Weltkrieg häufig

eingesetzte und als „Grünkreuz-1“

gefürchtete Toxin wird in der Regel

als Aerosol eingesetzt, kann aber

auch über Wasser und Nahrung in

den menschlichen Körper gelangen.

Die genaue Dimension der Angriffe

ist nicht bekannt, die ukrainische

Seite spricht von insgesamt über

9.000 mutmaßlichen Chemiewaffen-

angriffen durch Russland und drei

Verstorbenen, deren Tod direkt auf

den Einsatz von Lungenkampfstof-

fen zurückzuführen sei. Die Nach-

richtendienste sind überzeugt da-

von, dass Russland seit geraumer

Zeit aktiv in ein umfassendes Che-

miewaffenprogramm investiert und

an neuen Toxinen forscht.

Charme der Gifte

Diese Beispiele aus Syrien, dem

Sudan und der Ukraine zeigen, dass

Chemiewaffen noch längst nicht aus

den Arsenalen verschwunden sind,

ihr Einsatz nimmt im Gegenteil ste-

tig zu. Günstig herzustellen, ergiebig

und unkompliziert in der Anwen-

dung sind sie eine attraktive Ergän-

zung zu modernem Kriegsgerät. Bei

potenten Giftcocktails mit Blasen-

bildnern reichen schon wenige Kar-

tuschen, um zahllose Menschen –

einschließlich ungeborener – zu tö-

ten oder schwer zu verletzen. Ein

nachträglicher Nachweis des Einsat-

zes gestaltet sich in der Regel

schwierig und ist wie im Fall von Sy-

rien nur indirekt durch akribische

Forensik und Befragungen vor Ort

möglich. Bei laufenden Kampf-

handlungen ohne Aussicht auf  Waf-

fenruhe wie in der Ukraine können

die Vereinten Nationen ein solches

Risiko nicht eingehen, und Russland

wird bis auf  weiteres neben Droh-

nen und Raketen relativ ungestört

auch Chlorpikrin und andere Toxine

gegen die Ukraine einsetzen kön-

nen. Langfristig droht eine schlei-

chende Normalisierung chemischer

Kriegsführung.

Christian Eisenreich
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von der Regierung, „alle ihre Ab-

rüstungsverpflichtungen gewissen-

haft zu erfüllen[, da]

jeder Einsatz chemi-

scher Waffen […] ei-

nen schweren

Verstoß gegen das

Völkerrecht dar-

stellt“ und signalisier-

te die Unterstützung

entsprechender Be-

mühungen.

Chlorpikrin im 

Ukraine-Krieg

Inzwischen ist es

schon über drei Jahre

her, dass Russland

mit einer Großoffen-

sive den schwelenden

Ukraine-Konflikt es-

kalierte und sich die

beiden Staaten seit-

her trotz aller diplo-

matischer Bemühun-

gen in einem nahezu

pausen- und gnaden-

losen Zermürbungs-

Ein Blasenbildner hinterließ diese schmerzhaften Wunden
auf  der Fußsohle dieses syrischen Opfers.

Quelle: amnesty.de

Sudan: Diesem Kind wurden große Teile der Haut
weggeätzt.

Quelle: amnesty.de
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Die weltweite Entwicklungszu-

sammenarbeit befindet sich im Um-

bruch: Die OECD geht für 2025

von einem Rückgang offizieller fi-

nanzieller Mittel zwischen neun und

17 Prozent aus. Auf  den ersten

Blick scheint das auch die internatio-

nale Menschenrechtsarbeit in Be-

drängnis zu bringen. Angesichts des

in Deutschland vermehrt skeptisch

diskutierten Sinns und Widersinns

der Entwicklungspolitik – man den-

ke an die Diskussion um Fahrrad-

wege in Peru – stellt sich die Frage

nach einer sinnvollen Entwicklungs-

zusammenarbeit. Inwiefern könnte

eine menschenrechtliche Perspektive

Klarheit in die Diskussion bringen?

Die hier versammelten Perspektiven

behandeln mögliche Beziehungen

zwischen Menschenrechten und

Entwicklungspolitik. Mit „Entwick-

lung“ ist hier der volkswirtschaftli-

che Aufschwung einer Gesellschaft

gemeint.

Zunächst können Menschenrech-

te als Bedingung für wirtschaftliche

Entwicklung angesehen werden.

Ohne Menschenrechte keine Ent-

wicklung. Das Argument lautet, dass

der umfassende Schutz der Würde

des Einzelnen, die Wahrung seiner

Persönlichkeitsrechte und die Ab-

kehr von Willkürherrschaft notwen-

dig bestehen müssten, um wirt-

schaftliche Prosperität zu erlangen.

Denkt man an die Artikel der Allge-

meinen Erklärung der Menschen-

rechte, ist es in dieser Perspektive

zunächst nötig, jeder Person etwa

das Recht auf  Eigentum (Art. 17),

das Recht auf  soziale Sicherheit

(Art. 22), das Recht auf  Arbeit und

gleichen Lohn (Art. 23) oder die

Rechte auf  Erholung und Freizeit

sowie auf  Wohlfahrt (Art. 24 und

gen für wirtschaftliche Stabilität dar.

An dieser Stelle ist die Perspektive

eng mit der These verknüpft, wirt-

schaftliche Entwicklung könne nur

demokratisch realisiert werden. Eine

Untermauerung liefert etwa das

Aussetzen von Weltbankkrediten für

Uganda, nachdem dessen Regierung

2023 LGBTQ+-Rechte massiv ein-

geschränkt hatte. Das neue Gesetz

sieht für so genannte „verschärfte

Fälle“ von Homosexualität die To-

desstrafe vor. Die Weltbank argu-

mentierte, die Verringerung von Ar-

mut könne nur erreicht werden,

wenn alle Menschen eingeschlossen

würden. Eine Kritik an dieser Argu-

mentation ist, dass die praktische

Umsetzung von Menschenrechten

bereits eine bestimmte wirtschaft-

liche Stärke einer Gesellschaft vo-

raussetze. Andernfalls könnten etwa

soziale Sicherheit und Wohlfahrt

nicht realisiert werden.

25) zu gewährleisten und sicherzu-

stellen. Die Gewährleistung dieser

Rechte des Einzelnen befähigen

jede Person, am wirtschaftlichen Le-

ben der Gesellschaft teilzuhaben,

ihre Fähigkeiten einzubringen und

weiterzuentwickeln. Es ist mit dieser

Perspektive nicht denkbar, dass sich

eine Gesellschaft wirtschaftlich ent-

wickelt, ohne dass dem einzelnen

Leistungsträger bereits die Möglich-

keit gerechter Arbeit gegeben wird.

Aber nicht nur wirtschaftliche Rech-

te tragen dazu bei. Die politische

Dimension der Menschenrechte, da-

runter fundamentale wie das Recht

auf  Leben, Verbot der Sklaverei und

Folter (Art. 3, 4 und 5), aber auch

die gewährten Freiheitsrechte wie

das Verbot der Diskriminierung

(Art. 2), das Wahren der Privatsphä-

re des Einzelnen (Art. 12) und die

Freiheit zu politischer Partizipation

(u. a. Art. 18–21) stellen Bedingun-

Zum Verhältnis von Menschenrechten und 

Entwicklungspolitik

Juli 2025, USAID wird aufgelöst. September 2025, der Etat des Bundesministeriums für wirtschaft-

liche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) schrumpft um rund 940 Millionen Euro. Im geplan-

ten Haushalt 2026 noch einmal um 33 Millionen. Die Verwerfungen in der Entwicklungspolitik regen

an, über eine Neujustierung der Entwicklungszusammenarbeit nachzudenken. Für Amnesty bedeu-

tet das insbesondere: Was ist das Verhältnis von Menschenrechten und Entwicklungspolitik?

Die Zahlungen speisen sich unter anderem aus dem BMZ, dem Auswärtigen Amt und
aus Mitteln der EU.

Quelle: statista.com



Ziele für nachhaltige Entwicklung
(SDGs) sind gleichzeitig Menschen-
rechtsziele. Die UNO macht deut-
lich: Ohne Menschenrechte gibt es
keine Entwicklung. Der Vorteil die-
ser Herangehensweise liegt darin,
dass die meisten SDGs mit konkre-
ten Indikatoren messbar gemacht
werden können. Allerdings sind die-
se unverbindliche politische Zielset-
zungen, während Menschenrechte –
sofern sie in nationalem Recht ver-
ankert sind – verbindlich und ein-
klagbar sind.

Kritische Stimmen zu diesen klas-
sischen Verhältnissen kommen vor
allem aus feministischer und post-
kolonialer Richtung. Eine feministi-
sche Perspektive auf  den Nexus von
Menschenrechten und Entwick-
lungspolitik zielt darauf  ab, blinde
Flecken von Diskriminierung aufzu-
decken. Der alleinige Fokus auf  die
wirtschaftliche Entwicklung blendet
in erster Linie Genderfragen aus.
Gleichermaßen geht es darum,
Menschenrechte sensibel für eine
intersektionale Perspektive zu
machen. Frauen, Kinder, Menschen
des LGBTQ+-Spektrums, behin-
derte oder alte Menschen haben
häufig mit anderen Bedrohungen ih-
rer Menschenrechte zu kämpfen als
andere Gruppen. Diese Spezifika
sichtbar zu machen und mit den
richtigen Mitteln zu reagieren ist
Anliegen der feministischen Kritik.
So fordert der Verband Entwick-
lungspolitik und Humanitäre Hilfe
vom BMZ, alle entwicklungspoliti-
schen Programme inklusiv und ge-
schlechtergerecht zu gestalten. Als
Antwort veröffentlichte das BMZ
noch unter der Ampelregierung ein
neues Strategiepapier zur feministi-
schen Entwicklungspolitik, das bis
2027 menschenrechtsbasierte, inklu-
sive und gendertransformative Ent-
wicklungspolitik vorantreiben soll.
Dennoch wird dieser Anspruch
praktisch nicht immer eingelöst. Ein
Beispiel hierfür ist Afghanistan.
Nach der Machtübernahme der Ta-
liban 2021 erreichen viele der Un-
terstützungsleistungen am Ende
nicht die vulnerabelsten Gruppen.
Zwar bemüht sich das BMZ, nur

Projekte zu fördern, in denen Frau-
en arbeiten und die Frauen errei-
chen, allerdings ist davon auszuge-
hen, dass die umfassende Exklusion
der Frau in Afghanistan viel von
dieser Unterstützung untergräbt.  

Mit der feministischen Kritik ver-
wandt ist eine machtkritische Per-
spektive, die einen postkolonialen
Blick auf  den Sachverhalt wirft. Ge-
rade im internationalen Kontext
muss nach Deutungshegemonien
gefragt werden. Die Hauptkritik
liegt darin, dass koloniale Macht-
strukturen die heutigen Diskurse
weiter prägen. Der Menschenrechts-
anspruch ist damit ein Akteur in der
Ausführung kolonialer Unterdrü-
ckung. Untermauert wird die Kritik
etwa in historischer Perspektive:
Viele kolonialisierte Staaten hatten
bei der Verabschiedung der Erklä-
rung der Allgemeinen Menschen-
rechte 1948 keinen UN-Sitz und
konnten daher nicht mitwirken. Die
Ideengeschichte der Menschenrech-
te basiere dazu stark auf  einem libe-
ralen Individualismus und der euro-
päischen Aufklärung. Viele nicht-
westliche sozialtheoretische Traditi-
onen würden dabei marginalisiert
und unsichtbar gemacht. Dazu er-
innere das häufige Koppeln von
Entwicklungsunterstützung an Men-
schenrechtsauflagen an koloniale
Zivilisierungsmissionen, und das
Narrativ des weißen Retters werde
reproduziert. Für die Menschen-
rechtsarbeit stellt sich an dieser Stel-
le die Frage, ob und inwiefern sie
den universellen Anspruch der
Menschenrechte zugunsten post-
kolonialer Kritik aufweichen will
und kann. 

Was bislang unbeachtet blieb:
Häufig untergraben geopolitische
Interessen eine menschenrechts-
basierte Entwicklungspolitik. Seit
Jahren unterstützt die EU Tunesien
und Ägypten und plant, die Partner-
schaft „strategisch“ auszubauen −
inklusive Unterstützung bei der
Grenzsicherung, ohne Reformen im
Bereich der Menschenrechte einzu-
fordern. Ziel ist dabei, die Migration
aus diesen Ländern in die EU zu
kontrollieren. Human Rights Watch
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Ein zweites denkbares Verhältnis
ist daher das genau umgekehrte: Zu-
nächst müsse für wirtschaftliche
Entwicklung gesorgt werden, um
auf  dieser Basis Menschenrechte
einführen und gewährleisten zu kön-
nen. Ohne den Ausgang aus der Ar-
mut sei es etwa nicht möglich, Men-
schenrechte umfassend zu realisie-
ren. Soziale Sicherheit und Wohl-
fahrt könnten nur dann jedem zuge-
standen werden, sofern eine Gesell-
schaft bereits eine bestimmte wirt-
schaftliche Prosperität aufweise. Das
Recht auf  Eigentum (Art. 17) oder
das Recht auf  Freizügigkeit (Art. 13)
könnten einer Person ebenfalls nur
sinnvoll zugestanden werden, wenn
sie etwas besitze oder über finanziel-
le Möglichkeiten verfüge, um Mobi-
lität zu gewährleisten.

Diese Perspektive findet sich auch
im Credo von „Wandel durch
Handel“ wieder, nach dem die an-
dauernde wirtschaftliche Verflech-
tung zweier politischer Systeme zu
einer positiven wirtschaftlichen Ent-
wicklung beitrage, sie einander kon-
struktiv annähere und gegebenen-
falls den Export politischer Werte
ermögliche. Ein Gedanke, der im
Zuge des russischen Überfalls auf
die Ukraine oder von Chinas Um-
gang mit den Uiguren und Taiwan
nicht mehr tragfähig ist. 

Beide Perspektiven erhellen zwar
ein mögliches theoretisches Verhält-
nis von wirtschaftlicher Entwicklung
und Menschenrechten, allerdings ist
diese strenge Trennung praktisch
nicht immer haltbar. Eine dritte Va-
riante stellt daher eine gemeinsame
Idee vor, bei der sich Menschen-
rechte und Entwicklung wechselsei-
tig bedingen und nur gemeinsam ge-
dacht werden können. Der Gedanke
ist, dass wirtschaftliche Entwicklung
nur stabil realisiert werden kann,
wenn die Rechte des Einzelnen ge-
achtet werden; gleichermaßen kön-
nen Menschenrechte nur durchge-
setzt werden, wenn dafür die wirt-
schaftlichen Voraussetzungen gel-
ten. Ein Beispiel dafür ist die Agen-
da 2030 für nachhaltige Entwicklung
der UNO. Sie zeigt, wie eng beides
zusammenhängt: Über 90 % der
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argumentiert daher, dass die EU so
Ägyptens autoritäre Herrschaft legi-
timiere und stärke, während Men-
schenrechtsaktivistinnen hintergan-
gen würden. Der Anspruch auf  die
Umsetzung menschenrechtsbasierter
Entwicklungspolitik, wie sie etwa in
der Agenda 2030 anvisiert wird,
steht somit teilweise im Schatten
geopolitischer und wirtschaftlicher

grundlegender Rechte denken. Ein
gemeinsamer Ansatz, wie ihn die
Agenda 2030 formuliert, ist daher
unverzichtbar. Eine Neujustierung
der Entwicklungspolitik in Zeiten
schrumpfender Finanzierungsmittel
bietet die Chance, menschenrecht-
liche Standards konsequent einzu-
fordern.

Niklas Schwarz

Interessen der Geberländer. 
Die Diskussion über das Verhält-

nis von Menschenrechten und Ent-
wicklungspolitik zeigt, dass eine
strikte Trennung beider Bereiche
kaum tragfähig ist. Weder können
Menschenrechte auf  Dauer ohne
wirtschaftliche Grundlagen verwirk-
licht werden noch lässt sich nachhal-
tige Entwicklung ohne die Wahrung

Unsicherheit auf  hohem Niveau:

Distanzierung des Bundesinnen-

ministeriums von einer selbst in

Auftrag gegebenen Studie zur

Muslimfeindlichkeit

Ein aktuelles Beispiel für das ge-
nannte Hadern stellt die bislang um-
fangreichste Bestandsaufnahme zum
Thema Muslimfeindlichkeit in
Deutschland mit dem Titel „Mus-
limfeindlichkeit. Eine deutsche Bi-
lanz“ dar. Zur Vorgeschichte: Im
Jahre 2020 wurden in Hanau bei ei-
nem rassistisch motivierten An-
schlag zehn Menschen – hauptsäch-
lich muslimischen Glaubens – getö-
tet und weitere teils schwer verletzt.
Als Reaktion auf  diese Gewalt be-
auftragte der ehemalige Bundesin-
nenminister Horst Seehofer einen
Kreis von anerkannten wissen-
schaftlichen Expert:innen mit der
genannten Studie. Das Bundesmi-
nisterium des Innern (BMI) finan-
zierte dieses Projekt des „Unabhän-
gigen Expertenkreises Muslimfeind-
lichkeit“ (UEM) zusammen mit Mit-
teln der Deutschen Islam Konfe-
renz. Der Publikation im Jahre 2023
war ein Vorwort der neuen Bundes-
innenministerin Nancy Faeser vo-

rangestellt, in dem sie für den ge-
meinsamen gesellschaftlichen Ein-
satz gegen Muslimfeindlichkeit plä-
dierte.

Als sich nach der Veröffent-
lichung jedoch zwei islamkritische
Personen, die im Bericht Erwäh-
nung fanden, in einigen Zeilen der
Studie falsch dargestellt sahen und
den unabhängigen Bericht wie eine
amtliche Stellungnahme zu sich
selbst empfanden, klagte eine dieser
Personen erfolgreich vor Gericht.
Darauf  korrigierte oder kommen-
tierte das BMI nicht etwa die zwei
kritischen Passagen, sondern distan-
zierte sich bald vom gesamten 400-
seitigen Bericht und stellte den Ver-
trieb der Online- und Druckfassung
vollständig ein. Monate später erst
gelang eine Online-Neuauflage au-
ßerhalb der zentralen BMI-Internet-
präsenz. Darin waren nicht nur die
kritischen Einschätzungen des Ex-
pertenkreises zu den beiden Perso-
nen sowie Designelemente, die den
Bericht in die Nähe des BMI stell-
ten, gestrichen worden: Es fehlte
auch das unterstützende Vorwort
der Bundesinnenministerin. Statt-
dessen liest man nun in einer anony-
men Vorbemerkung zum ohnehin

schon angepassten Bericht: „Das
BMI macht sich die Inhalte des Be-
richts ausdrücklich nicht zu eigen.“ 

Zu mehr Parteilichkeit bei der
längst überfälligen Sensibilisierung
der Gesellschaft gegen Muslim-
feindlichkeit reicht es selbst nach ei-
nem tödlichen Anschlag wie in Ha-
nau nicht. Der anhaltende Aufstieg
der Rechtspopulisten in Deutsch-
land sowie der Terroranschlag der
Hamas auf  Israel am 7. Oktober
2023, in dessen Folge sich der deut-
sche politische Diskurs stark zu Un-
gunsten von Muslim:innen verscho-
ben hat, könnten weitere Faktoren
für diese neue Vorsicht des BMI ge-
wesen sein. 

Ganz allgemein scheint im öffent-
lichen Diskurs zunehmend zu gel-
ten: Lieber verzichtet man darauf,
diskriminierte Muslim:innen öffent-
lich hörbar zu verteidigen, um dem
Vorwurf  zu entgehen, man sei ein
blauäugiger Verteidiger von religiö-
ser Reaktion, Antisemitismus oder
Terrorismus. Das emanzipatorische
Engagement der Öffentlichkeit en-
det oft genau hier – offiziell zumeist
im Namen der Emanzipation ande-
rer Kreise, die von den als Kol-
lektiv gedachten Muslim:innen noch

Das Hadern mit Muslimfeindlichkeit und das darunter

verborgene Leiden

Soll man Diskriminierungserfahrungen, die Muslim:innen in Deutschland machen, öffentlich the-

matisieren? Und soll man aktiv gegen deren Diskriminierung vorgehen? Die naheliegende Antwort

einer an Menschenrechten orientierten Gesellschaft lautet auf beide Fragen − wie bei anderen Dis-

kriminierungsformen − intuitiv: Und ob! In der Praxis enden Versuche einer solchen Problematisie-

rung jedoch oft mit einem: Ja, aber …! Dieser Beitrag versucht die Ursachen und Folgen dieser

Spannung exemplarisch nachzuzeichnen.



lichen Probleme die Muslim:innen
selbst seien? Von diesen beiden Fra-
gen handeln die folgenden Ab-
schnitte, die sich dem Problem zu-
nächst aus einer europaweiten Per-
spektive nähern.

EU-Studie: 68 % der Muslim:in-

nen in Deutschland berichten

von rassistischer Diskriminie-

rung

Die Agentur der Europäischen
Union für Grundrechte (FRA) hat
im Oktober 2024 die Ergebnisse
umfangreicher Befragungen veröf-
fentlicht, die 2022 EU-weit bei fast
10.000 muslimischen Bürger:innen
ab 16 Jahren durchgeführt wurden.
Die Ergebnisse bestätigen andere
Studien zum Thema, einschließlich
der bereits genannten UEM-Studie.
Darum konzentrieren wir uns im
Folgenden auf  die EU-Studie. Die
aufwendig durchgeführte und doku-
mentierte Studie versucht, sich sta-
tistischer Repräsentativität anzunä-
hern, soweit dies beim Fehlen eines
gesicherten Gesamtregisters aller
muslimischen Bürger:innen möglich
ist. 

Der Schwerpunkt der EU-Studie
liegt auf  Diskriminierungserfahrun-
gen von Muslim:innen aufgrund
von Religionszugehörigkeit, Haut-
farbe und Migrant:innenstatus bzw.
ethnischem Hintergrund. Diese Dis-
kriminierungsformen werden in der
Studie unter rassistischer Diskriminie-

rung gegenüber Muslim:innen subsu-
miert. Diese wird im Deutschen
meist als antimuslimischer Rassismus

bezeichnet, der eine nicht biologisti-
sche, sondern auf  Kultur bezogene
Form von Rassismus beschreibt und
den strukturellen Charakter von
Muslimfeindlichkeit bzw. Islam-
feindlichkeit stärker betont. Auf  die
Debatte um die Begriffe soll hier
nicht eingegangen werden. In die-
sem Beitrag werden sie synonym
verwendet. 

Demnach waren 47 % der Befrag-
ten muslimischen Glaubens in den
vorangegangenen fünf  Jahren in ih-
rem Alltag mit rassistischer Diskri-
minierung konfrontiert, während

dieser Anteil in einer Befragung im
Jahre 2016 noch 39 % betrug. Dies
weist auf  eine immense Zunahme
von Diskriminierungserfahrungen
hin. Bedenkliche Höchstwerte in
der EU erreichten 2022 Deutsch-
land mit 68 % und Österreich mit
71 %. Verallgemeinert würde dies
bedeuten, dass in Deutschland Mus-
lim:innen, die keine Diskriminie-
rungserfahrungen machen, mittler-
weile eine Minderheit innerhalb der
Minderheit darstellen. 

Am stärksten betroffen von dieser
Art von Diskriminierung sind aus-
gerechnet junge Muslim:innen, die
in der EU geboren wurden, sowie
Frauen, die religiöse Kleidung wie
beispielsweise ein Kopftuch tragen.
Rassismus und Diskriminierung
werden EU-weit am häufigsten bei
der Arbeitssuche (39 %), am Ar-
beitsplatz (35 %) und auf  dem
Wohnungsmarkt (35 %) erlebt. Von
rassistischen Belästigungen berichtet
ein Viertel der Befragten (27 %). 

Auch der Bildungsbereich ist
problematisch. 22 % der Befragten
mit Schulerfahrung erlebten Diskri-
minierung in den letzten fünf  Jah-
ren. Und 16 % der muslimischen
Eltern EU-weit und ganze 24 % in
Deutschland sagen aus, dass eines
ihrer Kinder im letzten Jahr Opfer
von Mobbing in der Schule wurde,
weil es Muslim:in ist oder Migrati-
onshintergrund hat. Am häufigsten
betroffen sind dabei Schüler:innen
mit türkischem und mit syrischem
Migrationshintergrund. 

Von rassistisch motivierter physi-
scher Gewalt in den letzten fünf
Jahren  berichten 4 % der Mus-
lim:innen EU-weit und 7 % der
Muslim:innen in Deutschland. Bei
insgesamt ca. 5,5 Millionen Mus-
lim:innen in Deutschland wären das
unmittelbar hochgerechnet ca.
280.000 Fälle rassistisch motivierter
körperlicher Angriffe bei der Perso-
nengruppe ab 16.  Die offiziellen
Zahlen zu islamfeindlich motivier-
ten Straftaten − 4.693 Fälle im Rah-

men der „Politisch motivierten Kri-

minalität“ (PMK) für denselben

Zeitraum 2017–2021 − liegen deut-

lich unter dieser immensen Zahl. Zu
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mehr unterdrückt würden als die an-

geblich diskriminierten Muslim:in-

nen selbst. Muslime: Das sind typi-

scherweise nicht die authentischen

Opfer, sondern die authentischen

Täter. Und selbst, wenn sie mal Op-

fer sein sollten, dann höchstens Op-

fer von noch radikaleren Muslim:in-

nen. Die eigentlich relevanten Diffe-

renzierungsschritte, um die zitierten

Probleme wissenschaftlich fundiert,

unaufgeregt und streng kontextuell

zu erfassen und zu bearbeiten, schei-

nen immer öfter Selbstüberwindung

bzw. „Mut“ zu erfordern. 

In jedem Fall war die Distanzie-

rung des BMI eines von mehreren

beunruhigenden Zeichen der letzten

Jahre für alle von Muslimfeindlich-

keit Betroffenen. In Erinnerung ge-

blieben sind nicht die erschüttern-

den Ergebnisse der UEM-Studie

über die komplexe Diskriminie-

rungssituation von Muslim:innen in

Deutschland, sondern die auf  Num-

mer sicher gehende Distanzierung

des Bundesinnenministeriums von

diesen Ergebnissen. Ein solch kon-

traproduktiver Vorgang ist bei ande-

ren Formen von Diskriminierung

schwer vorstellbar. Immerhin ist die

hochwertige Studie wieder zugäng-

lich.

Doch worin besteht diese Muslim-

feindlichkeit überhaupt? Und wes-

halb ist es wichtig, die deutsche Ge-

sellschaft zu sensibilisieren, auch

wenn nach einem abwertenden Kli-

schee die Verursacher der eigent-

Der Autor Hakan Turan ist Gymnasial-
lehrer, seminaristischer Ausbilder von

Lehrkräften, Lehrerfortbildner und Autor
zu islambezogenen Themen der Gegen-

wart.
Quelle: andalusian.de
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dieser Diskrepanz trägt neben der
statistischen Unsicherheit in jedem
Fall bei, dass die meisten in der EU-
Studie erfassten Gewalterfahrungen
bei keiner Stelle aktiv gemeldet und
erst recht nicht zur Anzeige ge-
bracht wurden. Für ein vollständiges
Verständnis der hohen Diskrepanz
muss jedoch noch viel empirisches
Licht ins Dunkel der rassistischen
Alltagsgewalt gebracht werden. 

Eine noch stärkere Zurückhaltung
bei Meldungen und Beschwerden
gibt es bei jenen Diskriminierungs-
fällen, die nicht physischer Art sind.
Doch warum gibt es so wenige Be-
schwerden oder Anzeigen wegen
Diskriminierung? Auch hierzu gibt
die Studie einen Hinweis: Nur 6 %
derjenigen, die im letzten Jahr dis-
kriminiert wurden, meldeten dies ei-
ner entsprechenden Stelle. Der am
häufigsten genannte Grund für diese
Passivität ist die mangelnde Hoff-
nung, dass eine Beschwerde etwas
nützen könnte (39 %). Anders aus-
gedrückt: Die meisten Muslim:innen
haben sich längst daran gewöhnt,
diskriminiert zu werden.

Haben Muslimfeindlichkeit bzw.

antimuslimischer Rassismus 

einen relativierenden Kontext?

Intolerante Haltungen und Äuße-
rungen, konkrete diskriminierende
Praktiken sowie institutionell veran-
kerte Schlechterbehandlungen von
Menschen aus bestimmten Perso-
nengruppen, wie sie oben am Bei-
spiel von Muslim:innen skizziert
wurden, sind für Außenstehende oft
ebenso schwer zu erkennen wie zu
korrigieren. Das liegt oft daran, dass
diese Haltungen und Praktiken gar
nicht als diskriminierend verstanden
werden, weil sie über Generationen
tradierte Gewohnheiten im gesell-
schaftlichen Denken und Handeln
reproduzieren oder als berechtigte
Form einer Abwehr von realen aktu-
ellen Bedrohungspotenzialen ange-
sehen werden − dabei wird verallge-
meinert, wo differenziert werden
müsste. Im ersteren Fall („Traditi-
on“) werden beispielsweise die seit
dem Mittelalter und der frühen

mistische Islamverständnisse, und
obwohl die meisten Opfer von Ter-
rorgruppen wie Al-Qaida und der IS
nicht etwa Christen und Juden, son-
dern andersdenkende Muslime sind,
die den regionalen Machtkalkülen
der Terroristen im Wege stehen. 

Andererseits berichten beispiels-
weise Kopftuchträgerinnen davon,
wie sie nach dem 11. September
2001 im Alltag als „Scheiß-Musli-
min“ oder „Terroristin“ beschimpft
wurden – und nun wieder nach dem
7. Oktober 2023. Die Initiative
CLAIM – ein unabhängiges bundes-
weites Netzwerk gegen Islam- und
Muslimfeindlichkeit – hält im Rah-
men ihrer neueren Erhebungen fest,
dass Angriffe auf  muslimische Per-
sonen und Einrichtungen in
Deutschland nach dem 7. Oktober
2023 deutlich zugenommen haben.
Insgesamt stieg laut den CLAIM-
Angaben die Zahl antimuslimischer
Vorfälle von 2022 auf  2023 um
114 % an. Gerade auch Frauen und
Kinder werden demnach wiederholt
von Erwachsenen angegriffen, sei es
verbal oder physisch. An die 2.000
Fälle wurden für 2023 dokumen-
tiert, darunter 90 Angriffe auf  isla-
mische Einrichtungen wie etwa Mo-
scheen und Friedhöfe. Die behörd-
liche Statistik zu politisch motivier-
ter Kriminalität vermerkt ebenfalls
einen Anstieg islamfeindlich moti-
vierter Straftaten von 2022 auf  2023
um 140 %. Bedenklich und typisch
für die schiefe Diskurslage um Mus-
lime ist, dass die Aufmerksamkeit
der Öffentlichkeit fast ausschließlich
auf  der Rolle von Muslim:innen als
Täter:innen liegt. Konkret steht ak-
tuell vor allem die immense Zunah-
me von antisemitischen Vorfällen
mit mutmaßlich muslimischer Urhe-
berschaft im Zentrum des Interes-
ses, leider oft auf  Kosten der Sensi-
bilität für muslimisches Leiden und
auf  Kosten des Blickes auf  den um-
fangreicheren Antisemitismus von
Rechts. Fazit: Nur eine kleine Min-
derheit von Muslim:innen zeigt ex-
tremistische Verhaltensweisen und
Haltungen und erhält fast die ge-
samte Aufmerksamkeit der Öffent-
lichkeit, während die Mehrheit der

Neuzeit in Europa bestehenden
Narrative von den barbarischen und
vernunftfeindlichen Muslimen, die
das Abendland bedrohen, weiterge-
strickt; andere tradierte Konkur-
renznarrative wie das der islamisch-
arabischen Wissenschaftlichkeit und
Philosophie bis ins 17. Jahrhundert
oder das idealisierende Orient-Bild
der Romantik im 19. Jahrhundert
verlieren so an Bedeutung. Im zwei-
teren Fall („Abwehr“) wird auf  kon-
krete aktuelle Vorfälle mit muslimi-
scher Beteiligung verwiesen, die als
Teil eines ideologischen Kampfes
zwischen westlicher (gemeint ist:
christlich-jüdischer) und muslimi-
scher Identität gedeutet werden.
Das Abwehr-Motiv tritt seit den
2000er Jahren mit einer starken Ten-
denz zu inhaltlichen Verkürzungen
und diskriminierenden Verallgemei-
nerungen auf. Es findet seinen dis-
kursiven Platz vor allem in den Mig-
rations- und Integrationsdebatten.
Auf  dieser Basis sind mittlerweile
rechtspopulistische Parteien in Eu-
ropa entstanden, die nicht nur die
Legitimität muslimischen Lebens in
Europa bestreiten, sondern mit ih-
ren Aufrufen zur Ausgrenzung von
Muslim:innen de facto auch Werte
der freiheitlichen Demokratie und
die Universalität der Menschenrech-
te in Frage stellen. 

Die populistischen Narrative, die
meist nicht bei vermeintlichen Ras-
senunterschieden, sondern bei der
Idee eines Kulturkampfes ansetzen,
legen (wie auch verwandte Narrative
moderater konservativer Politik) ein
schwerwiegendes Dilemma offen:
Einerseits prägen global im Namen
des Islams agierende terroristische
Gruppen wie Al-Qaida und der IS
die öffentliche Wahrnehmung von
Muslim:innen und des Islams allge-
mein in der westlichen Welt. In öf-
fentlich einflussreichen Kreisen
herrscht die Tendenz, muslimische
Jugendliche, islamische Religiosität
sowie viele, wenn nicht alle islami-
schen Organisationen generell in die
Nähe von Extremisten zu stellen.
Und dies, obwohl die Mehrheit der
Muslim:innen Gewalt gegen Zivi-
list:innen ebenso ablehnt wie extre-



Negativfokus die Muslimfeindlich-

keit bei Nichtmuslim:innen und die

emotionale Desintegration bei Mus-

lim:innen weiter vorantreibt? Positiv

formuliert: Das integrative und

emanzipatorische Potenzial von Bil-

dungsinhalten wird bei Weitem

noch nicht ausgereizt.  

Der 7. Oktober, der Gaza-Krieg

und der deutsche Post-7/10-

Diskurs als Stresstest für men-

schenrechtliche Orientierungen

Ein wichtiges Beispiel zum bisher

Dargestellten: Der deutsche Diskurs

um Muslim:innen und um das mus-

limisch-jüdische Verhältnis waren

selten so angespannt und für Mus-

lim:innen emotional so belastend

wie seit dem 7. Oktober 2023. Die

meisten Muslim:innen nehmen den

öffentlichen Diskurs so wahr, dass

sie und praktisch alle muslimischen

Organisationen umgehend unter

Verdacht geraten könnten, antisemi-

tisch zu sein, wenn sie sich öffent-

lich kritisch oder ablehnend zu Isra-

els genereller Palästinenserpolitik

und zum Krieg Israels im Gaza-

Streifen äußern − oder sich gar of-
fen pro-palästinensisch positionie-
ren oder palästinensische Symbole
zeigen. Eine problematische Formu-
lierung bei der Kritik an Israels Poli-
tik ruft ferner in bestimmten media-
len Kreisen in Deutschland wesent-
lich mehr Empörung und öffentli-
che Verurteilung hervor als die täg-
lich Dutzende zivilen Opfer israeli-
scher Luftangriffe im Gaza-Streifen,
deren Summe sich aktuell auf  weit
über 50.000 beläuft, und als die Op-
fer von Siedlergewalt im Westjor-
danland. Bei aller berechtigten deut-
schen Wachsamkeit gegenüber Anti-
semitismus ist hier ein generalisier-
tes Misstrauen gegen Muslim:innen
und mangelnde Empathie für Paläs-
tinenser zu spüren: Im aktuellen
Diskurs um den Gaza-Krieg scheint
Muslimfeindlichkeit oder gar anti-
palästinensischer Rassismus mitzu-
schwingen.

Was die Muslim:innen hierbei am
meisten bewegt, sind die zehntau-

sende bei israelischen Luftangriffen
verstümmelten, verwaisten oder ge-
töteten muslimischen Kinder im
Gaza-Streifen. Die aufwühlenden
Bilder und Videos seit Beginn des
Gaza-Kriegs werden von sehr vie-
len, gerade auch jungen Muslim:in-
nen mit tiefer emotionaler Erschüt-
terung angesehen und auf  Social
Media geteilt. Die damit verbundene
Traumatisierung wiegt schwer. Hin-
zu kommen der verstörende expan-
sionistische Militarismus und Rassis-
mus in der Sprache israelischer Spit-
zenpolitiker und mehrerer Unter-
stützer des Krieges in der ganzen
Welt. All dies macht für Muslim:in-
nen den berechtigten Kern ihrer
Kritik am Krieg der Regierung Ne-
tanjahu aus. Diese Kritik wird von
der UN, von Ärzte ohne Grenzen,
von zahlreichen Menschenrechtsor-
ganisationen inner- und außerhalb
von Israel, von Regierungen und
von Beobachtern weltweit in unter-
schiedlicher Form geteilt. Und auch
liberale israelische Stimmen wie die
Tageszeitung Haaretz und israeli-
sche Historiker wie Lee Mordechai
teilen diese Kritik. Mordechai doku-
mentiert in seiner Studie „Bearing
Witness to the Israel-Gaza-War“
(Juni 2024, mit späteren Updates)
die Dehumanisierung von Palästi-
nensern im Gaza-Krieg durch israe-
lische Akteure mehr als tausendfach.
In Anbetracht der genannten Zu-
stände ist es daher vermessen, die
muslimische Solidarität mit den
Palästinensern pauschal auf  antise-
mitische Reflexe zurückführen zu
wollen. 

Umso größer ist die Enttäu-
schung vieler Muslim:innen über die
Zögerlichkeit deutscher Spitzenpoli-
tiker:innen und anderer einflussrei-
cher Stimmen, die sich schwertun,
öffentlich in klaren Worten und mit
emotionaler Anteilnahme nicht nur
traumatisierten Israelis, sondern
auch den leidenden Palästinensern
ihre Solidarität zu bekunden. Inter-
national ist längst ein Punkt er-
reicht, an dem Amnesty Internatio-
nal (2024), die International Agency
of  Genocide Scholars (2025) und
kürzlich eine Untersuchungskom-
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Muslim:innen keinen Extremismus
aufweist, aber zugleich teils drasti-
sche Diskriminierungserfahrungen
macht, für die sich aber wenig inte-
ressierte Öffentlichkeit findet. Ziel
muss es sein, beides zu sehen und
die Prioritäten im Interesse der
Schwachen zu setzen, also vor allem
nicht Politik auf  Kosten von Diskri-
minierten oder Opfern von rassisti-
scher Gewalt zu machen.

Politisch weitgehend parallel zum
Diskurs über islamisch konnotierte
Gewalt sind seit den 2000er Jahren
auch die deutschen Diskurse um
Ehrenmorde, Machoverhalten, In-
tegrationsverweigerung und generel-
le Kritikunfähigkeit bei Muslim:in-
nen positioniert. Sie alle beschreiben
punktuelle Probleme in bestimmten
sozialen Milieus der Muslim:innen,
die aber keinesfalls die Muslim:innen
als Ganzes betreffen oder von die-
sen gutgeheißen werden. Im anti-
muslimischen Ressentiment werden
diese Phänomene ohne Blick auf
ihre spezifischen Kontexte gebün-
delt zu einem Bild vom eigentlichen
Wesen muslimischer Identität. Dass
dieses Bild sich trotz der weit fort-
geschrittenen Integration von Mus-
lim:innen in die Gesellschaft so
hartnäckig hält, hat auch mit den re-
lativ stabilen Präferenzen der Dar-
stellung von Muslim:innen in ein-
flussreichen Massenmedien und in
den sozialen Medien zu tun, die sich
selbstverständlich nie als diskrimi-
nierend oder rassistisch begreifen
würden: Eine im Rahmen der UEM-
Studie in Auftrag gegebene Teilstu-
die kommt zum Ergebnis, dass
Konflikte zwischen muslimischen
und nicht-muslimischen Normen
oder Akteuren 57 Prozent der Zei-
tungsberichte und 89 Prozent (also
nahezu alle) der Fernsehberichte zu
islamnahen Themen ausmachen.
Selbst in Unterrichtstexten und Cur-
ricula zahlreicher Schulfächer zu is-
lamnahen Themen findet sich eine
Überrepräsentation von Themen
des Konflikts zwischen westlicher
und muslimischer Identität, wie etwa
Studien des Georg-Eckert-Instituts
zeigen. Es stellt sich die Frage: Wie
können wir verhindern, dass dieser
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tember 2025 getan. In einer fast ein-

stimmig angenommenen Resolution

werden ein Kriegsende und die Frei-

lassung der Geiseln durch die Ha-

mas gefordert. Ferner werden

Schritte zu einer Zweistaatenlösung

zwischen Israel und den Palästinen-

sern verlangt, die auch den Rückzug

und die Entwaffnung der Hamas

vorsehen. Es ist bemerkenswert,

dass alle islamischen Staaten dem

zugestimmt haben. Bis auf  eine

Minderheit von zehn Staaten, die

USA und Israel miteingeschlossen,

gab es keine Gegenstimmen.

Deutschland unterstützt zusammen

mit 141 weiteren Ländern diese Re-

solution. Kürzlich erst haben zahl-

reiche westliche Regierungen den

Staat Palästina anerkannt bzw. berei-

ten die Anerkennung vor. So uto-

pisch es im Moment auch sein mag:

Dies sind wichtige Schritte, um den

− gerade in Deutschland bei Mus-

lim:innen − erschütterten Glauben

an die vom Westen behauptete Uni-

versalität der Menschenrechte und

des humanitären Völkerrechts wie-

der herzustellen. 

Schlusswort

Als in Berlin-Moabit vor Kurzem

Grundschüler aus mutmaßlich mus-

limischen Familien ihren schwulen

Lehrer mobbten (ein Grundschüler:

„Der Islam ist hier der Chef!“),

kommentierte die Bundesbildungs-

ministerin Karin Prien dies öffent-

lich mit den Worten: „Der Islam ist

hier definitiv nicht der Chef!“ Falls

dem Kollegium, der Schulleitung

und der zuständigen Schulverwal-

tung in Berlin-Moabit wirklich

Ideen und Mittel ausgegangen sein

sollten, um einen Lehrer anderweitig

rechtzeitig zu schützen, dann war

das öffentliche Eingreifen der Bun-

desbildungsministerin womöglich

der letzte verbliebene Weg. Wenn

nicht, riskiert ein solches öffentli-

ches Statement eher, bundesweit

antimuslimische Vorbehalte zu ver-

festigen statt das lokale Problem zu

lösen. 

Ebenfalls für Berlin hält die

CLAIM-Initiative für das Jahr 2025

in ihrer Webpräsenz jedoch auch

fest: „In Berlin-Wilhelmstadt wird

einem 13-jährigen Mädchen auf

dem Heimweg das Kopftuch herun-

tergerissen. Wenige Monate zuvor

wird in Braunschweig eine 16-Jähri-

ge auf  ähnliche Weise attackiert.

In einer Drogerie in Berlin-Marien-

felde zieht ein Mann eine Frau am

Kopftuch zu Boden und schlägt ihr

mehrfach in den Bauch. Moscheen

werden auch in diesem Jahr

mit Hakenkreuzen oder Fäkalien be-

schmiert und erhalten sogar Bom-

bendrohungen. Das sind nur einige

wenige Beispiele aus 2025.“ 

Was wird gegen solche Fälle 

unternommen oder öffentlich-

keitswirksam kommuniziert?

Muslimfeindlichkeit bzw. antimus-

limischer Rassismus demütigen

nicht nur, sie töten. In der oben zi-

tierten Webpräsenz von CLAIM fin-

det sich folgende Passage: „Am 1.

Juli 2009 wurde Marwa El-Sherbini

im Landgericht Dresden ermor-

det. Der Täter war der Angeklagte,

der Marwa und ihr Kind ein Jahr zu-

vor rassistisch beleidigte. Auch ihr

Mann wurde bei dem Angriff  le-

bensgefährlich verletzt. Ihr 3-jähri-

ger Sohn wurde Zeuge ihres gewalt-

vollen Todes.“ Seitdem ist der 1. Juli

der Tag gegen antimuslimischen Rassis-

mus, an dem jährlich des gewaltsa-

men Todes Marwa El-Sherbinis ge-

dacht und gegen antimuslimischen

Rassismus gemahnt wird. Die

CLAIM-Initiative koordiniert hierzu

Aktionswochen. 

Es sollte selbstverständlich wer-

den, dass Verantwortliche in Politik,

Kultur, Bildung und Medien das

Thema Muslimfeindlichkeit bzw.

antimuslimischen Rassismus als ei-

genständiges Diskriminierungsphä-

nomen anerkennen und auf  ihre

Agenda setzen. Und auch dass sie

Muslim:innen und Jüd:innen nicht

mehr gegeneinander ausspielen. Es

ist genug Menschenrecht für alle da.

Hakan Turan

mission der UN Resolutionen mit

einem Genozid-Vorwurf  gegen Isra-

el erlassen haben, die sich auf  um-

fangreiches Material stützen. Ein

Urteil des Internationalen Gerichts-

hofs in Den Haag zum schwerwie-

genden Genozid-Vorwurf, der den

Nachweis einer entsprechenden Ab-

sicht erfordert, steht noch aus. 

Wer nicht aus Voreingenommen-

heit, sondern anhand moralischer

und rechtlicher Prinzipien urteilen

möchte, muss neben den Positionen

und Darstellungen, die Israel belas-

ten, auch ergänzende Korrekturver-

suche, Kritiken und Gegendarstel-

lungen anhören. Das womöglich

wichtigste Argument dabei ist, dass

die von der Hamas ausgeübte illegi-

time Gewalt an Israelis am 7. Okto-

ber 2023 samt der teils immer noch

anhaltenden Geiselnahme ein Ver-

brechen darstellt, das den aktuellen

Krieg erst ausgelöst hat, und dass

die Hamas zivile Opfer auf  der eige-

nen Seite bewusst einkalkuliert. Fer-

ner dient es der Wahrheitsfindung,

auf  mögliche blinde Flecken in den

genannten Quellen und Resolutio-

nen gegen Israel hinzuweisen. In je-

dem Fall ist es nicht im Sinne einer

Konfliktlösung, die Narrative der ei-

nen oder anderen Seite ungeprüft zu

übernehmen. Die Vermittlerper-

spektive sollte daher nicht identisch

mit einer Betroffenenperspektive

sein. Die vermittelnde Skepsis dürf-

te angesichts der Asymmetrie der

aktuellen Gewalt in Gaza jedoch we-

der das Leiden der dortigen Men-

schen rechtfertigen noch die Regie-

rung Netanjahu moralisch oder

rechtlich entlasten können. Den-

noch: Diese Skepsis ist wichtig, um

die gravierende und anhaltende Mit-

verantwortung der Hamas nicht aus-

zublenden. Entscheidend ist, die

Hamas nicht mit den Palästinensern

und die Regierung Netanjahu nicht

mit den Israelis gleichzusetzen. Recht

muss Recht bleiben, für alle.

Im Moment ist kein Ende des sich

immer mehr ausweitenden Konflikts

in Sicht. Einen späten, aber wichti-

gen Schritt in  Richtung Frieden hat

die UNO-Vollversammlung im Sep-

Die positive Entwicklung im Israel-Gaza-Krieg fand erst nach Redaktionsschluss statt, konnte also im Artikel nicht berücksichtigt

werden.



Personen, die von patriarchalen

Strukturen diskriminiert werden),

um die Wut gegen die Unterdrü-

ckung durch das Patriarchat zu spü-

ren, auszudrücken und in etwas

Kraftvolles zu verwandeln“, so lau-

tete das Workshop-Motto und die

Einladung. Eine Einladung, der Wut

Raum zu geben und sie gleichzeitig

in etwas Positives zu wandeln, sich

freizumachen von lähmender Ohn-

macht, aktiv zu werden. Eine akti-

vistische Einladung also. Eine Einla-

dung, die Erfahrung der Wut zu tei-

len. Denn: Gemeinsam sind wir

stark. Gemeinsam können wir die

Situation verändern. Das ist eine der

zentralen Motivationen hinter dem

Workshop: Die derzeitige gesell-

schaftliche Situation nicht einfach

hinzunehmen, sondern Reflexionen

anzustoßen und sich gegenseitig

Kraft und Mut zu geben. Denn Ge-

walt gegen FLINTA* findet täglich

statt – im privaten wie öffentlichen

Raum. Fast täglich wird in Deutsch-

land eine Frau getötet. Gewalt ge-

gen FLINTA* zieht sich durch alle

Altersgruppen und Gesellschafts-

schichten.

Wut ist berechtigt!

Diese Wut sichtbar zu machen,

anzuerkennen und damit dem Ge-

fühl von Ohnmacht und Isolation

zu begegnen, war ein zentrales Ziel

des Workshops. Dabei war es

durchgängig wichtig, einen ge-

schützten Raum für die Teilneh-

menden zu schaffen, in dem auf

verschiedene Bedürfnisse Rücksicht

genommen werden konnte – inklu-

sive der Möglichkeit zum Rückzug.

Dafür wurde ein „Bändchen“-Sys-

tem eingeführt, mit dem Teilneh-

mende signalisieren konnten, ob sie

angesprochen werden möchten oder

lieber allein durch die Stationen ge-

hen wollten. So starteten die Teil-

nehmenden – teils im Austausch,

teils in Stille – in die sechs Work-

shop-Stationen:

1. Reflexion zu patriarchaler Unge-    

 rechtigkeit  

2. Kreativer Ausdruck Deiner Wut  

3. Wut-Briefe schreiben    

4. Wut mit Deinem Körper ausdrü- 

 cken  

5. Ich will reden!   

6. Die Wut nutzen 
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Veranstaltungsrückblick

An beiden Tagen konnten sich

Festival-Gäste am Infostand über

die Arbeit von Amnesty Internatio-

nal, der Hochschulgruppe sowie

über ganz konkrete Maßnahmen –

wie etwa das Unterzeichnen von Pe-

titionen zu Menschenrechtsverlet-

zungen weltweit – informieren. Da-

rüber hinaus gab es viele kreative

Mitmachangebote: Beim Bemalen

oder Besprayen von Jutebeuteln so-

wie am Schminkstand – anlässlich

des am selben Tag stattfindenden

Christopher Street Day (CSD) – war

für Klein und Groß etwas dabei. In-

haltlich wurden zwei Workshops an-

geboten: Ein Pub-Quiz zum Thema

Menschenrechte sowie ein Work-

shop mit dem Titel „Rage against

Patriarchy“ („Wut gegen das Patriar-

chat“).

„Rage against Patriarchy“

„Rage against Patriarchy – Ein

Raum für FLINTA* (Akronym für

Frauen, Lesben, Interpersonen,

Nicht-binäre, Transpersonen, Agen-

der und weitere Geschlechtsidentitä-

ten – der Begriff  bezieht sich auf

Ract!festival-Workshop zum Thema „Rage against

Patriarchy“

Am Wochenende vom 6. und 7. Juni 2025 war die Amnesty-International-Hochschulgruppe Tübingen

auf dem Ract!festival vertreten.

FLINTA – der Begriff  bezieht sich
auf  Personen, die von patriarchalen
Strukturen diskriminiert werden.

Foto: ©Hochschulgruppe von 
Amnesty International in Tübingen

Foto: ©Hochschulgruppe von Amnesty International in Tübingen
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Veranstaltungsrückblick: Ract!festival-Workshop zum Thema „Rage against Patriarchy“

Das Feedback zum Workshop fiel
insgesamt sehr positiv aus.  Die Teil-
nehmenden schätzten insbesondere
den geschützten Raum sowie das
Anerkennen von Wut als berechtig-
tem Gefühl.

Kontroverse um den geschützten

Raum

Gerade der geschützte Raum war
jedoch auch Anlass für Diskussio-
nen. Etwa zur Mitte der Workshop-
zeit wollte ein Jugendlicher – von
uns als cis-männlich gelesen – am
Workshop teilnehmen, las die Info-
tafel „FLINTA* only“ und ging
weiter. Wir waren unsicher: Hätten
wir die anwesenden Teilnehmenden
fragen sollen, ob seine Teilnahme in
Ordnung wäre? Schließlich kann das
Patriarchat nur überwunden werden,
wenn sich alle Menschen engagie-
ren. Austausch ist unerlässlich für
unsere Demokratie sowie für Auf-
klärung, Bildungsarbeit und Refle-
xion.

Gegen Ende des Workshops wie-
derholte sich eine ähnliche Situati-
on: Ein Mann wollte teilnehmen.

Dieses Mal fragten wir die noch an-
wesenden Teilnehmenden, ob sie
seine Anwesenheit befürworteten.
Nach ihrer Zustimmung nahm auch
er teil. Leider entwickelte sich im
Anschluss eine lange Debatte über
den Sinn gendergerechter Sprache
und die These, dass diese ebenfalls
Menschen ausschließe. 

Es war schade, dass die Offenheit
des Raumes auf  eine wenig offene
Haltung traf  – denn mit der Inten-
tion zu kommen, andere vom Ge-
genteil überzeugen zu wollen, hin-
terlässt einen bitteren Beige-
schmack. Letztlich spiegelte der
Workshop ein Stück weit unsere
Gesellschaft im Kleinen wider. Wie
künftig ähnliche Workshops gestal-
tet werden sollten, ist also ein stän-
diger Aushandlungsprozess! In je-
dem Fall hoffen wir, dass der Work-
shop zum Nachdenken, zur Solida-
rität und zum Aktivwerden eingela-
den hat, und freuen uns auf  re-
spektvolle, konstruktive Gespräche
in der Zukunft.

Verena Märker für die Hochschulgruppe

von Amnesty International in Tübingen

Papier wurde beschrieben, zer-
schnitten, geknüllt. Es wurden soge-
nannte „Rage“-Playlists angehört,
Briefe verfasst und Gespräche ge-
führt. Themen wie Gleichberechti-
gung – etwa im Bereich von Füh-
rungspositionen – kamen ebenso
zur Sprache wie Catcalling, sexuali-
sierte Übergriffe und Femizide. Die-
se Themen gemeinsam zu bearbei-
ten, gab Kraft – trotz ihrer Schwere.

Zelt für den Workshop „Rage against Patriarchy“ auf  dem  Tübinger Ract!festival
Foto: ©Hochschulgruppe von Amnesty International in Tübingen

Foto: ©Hochschulgruppe von Amnesty International
in Tübingen
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Veranstaltungsrückblick

Angesichts der Lesungen zahlrei-
cher Schriftsteller beim Tübinger
Bücherfest Ende September 2025
war es naheliegend und dringend
notwendig, auch an die Schriftsteller
zu erinnern, denen das Wort, ihr
wichtigstes Ausdrucksmittel, verbo-
ten ist. Professor Jürgen Wertheimer
übernahm mit einer eindrücklichen
Rede diese Aufgabe und erinnerte
an seinen Freund  Boualem Sansal.
Der algerisch-französische Autor
und Friedenspreisträger des Deut-
schen Buchhandels war im März
2025 in Algerien wegen seiner Mei-
nungsäußerungen zu fünf  Jahren
Haft verurteilt worden. Im Novem-
ber 2012 war der Autor im Rahmen
des von Wertheimer mitinitiierten
Projekts WerteWelten zu Gast in
Tübingen gewesen.

Sansal beweise „auf  makabre Wei-
se die Wichtigkeit, die Kraft der Li-
teratur“, konstatiert Wertheimer in
seiner Rede. Die autoritären Macht-
haber spürten „die machtzersetzen-
de sanfte Gewalt der Literatur“,
sonst würden sie nicht versuchen,
Autoren zum Schweigen zu bringen.
Nach Sansal habe der Schriftsteller
„die Aufgabe, auf  das Volk zuzuge-

Bewegende Rede über den inhaftierten Schriftsteller

Boualem Sansal beim Tübinger Bücherfest

Professor Jürgen Wertheimer erinnerte beim Tübinger Bücherfest in seiner eindrücklichen
Rede an den inhaftierten, schwer erkrankten Friedenspreisträger Boualem Sansal.

Foto: ©Badawi Forum Tübingen 

Der algerisch-französische Autor und
Friedenspreisträger des Deutschen 

Buchhandels Boualem Sansal
Quelle: Wikimedia Commons     

 

hen, mit dem Volk zu sprechen und
sich in einen Zustand permanenten
Handelns, andauernder Aktion zu
begeben“. Wertheimers Überzeu-
gung: „Literatur kann tatsächlich,
auch wenn es nicht immer von allen
verstanden wird, größere Umbrü-
che, Veränderungen, die sich in ei-
ner Gesellschaft abspielen, aufzei-
gen, wenn nicht antizipieren.“

In der Rede wurde Sansals Toch-
ter Sabeha zitiert: „Es geht hier
doch auch um viel mehr als nur den
Fall Boualem Sansal: All das betrifft
die Redefreiheit, die Menschenwür-
de und die Achtung des Völker-
rechts. Wenn man einen Schriftstel-
ler mundtot macht, greift man das
universelle Recht an.“

Wertheimers Redebeitrag war
ganz im Sinne Sansals ein vehemen-
ter Aufruf, „unsere mühsam erstrit-
tenen Werte und Fähigkeiten mit al-
len Mitteln zu verteidigen und nicht
vorschnell an Mächtigere zu delegie-
ren. Und schleunigst damit zu be-
ginnen, mit voller Kraft auf  Wider-
stand zu schalten.“ Wie das ausse-
hen könnte, gab er uns auch mit:
„Erst ein paar hundert Milliarden in
die Perfektionierung, also die ‚Wie-
dererweckung‘ von uns selbst inves-
tieren – in Bildung, Erziehung, Um-

welt, Infra- und Sozialstruktur, Wis-
senskultur und Wahrnehmungsschu-
lung. Und erst danach, falls immer
noch Bedarf  sein sollte, auch in ma-
terielle Waffen.“

Die Veranstaltung zur Erinnerung
an Boualem Sansals Schicksal wurde
vom Tübinger Badawi-Forum orga-
nisiert. Es gab die Möglichkeit, Peti-
tionslisten zu unterschreiben, in de-
nen die Freilassung des schwer er-
krankten Schriftstellers gefordert
wurde.

Eva Scheerer

Zahlreiche Personen des öffent-

lichen Lebens protestieren in

einem Appell gegen die Verhaf-

tung und Verurteilung von Bou-

alem Sansal. Hier können Sie

sich diesem Appell anschließen:

https://www.friedenspreis-des-

deutschen-buchhandels.de/

freiheit-fuer-boualem-sansal
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Bundesstaaten verpflichtende Wie-

dereinführung der Todesstrafe wäre

nur durch eine Verfassungsänderung

möglich. Diese müsste der Kongress

mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit im

Repräsentantenhaus und im Senat

beschließen. Dieses Szenario ist un-

wahrscheinlich, weil die Demokra-

ten nicht zustimmen würden. Eine

andere Möglichkeit wäre, dass 34

Bundesstaaten eine Verfassungs-

änderung beantragen würden. Diese

müssten aber drei Viertel aller Bun-

desstaaten ratifizieren. Auch dies ist

zurzeit nicht wahrscheinlich. Eine

bundesweite Todesstrafe gab es in

den USA bis Mitte des 19. Jahrhun-

derts. Wisconsin und Michigan wa-

ren die ersten Bundesstaaten, die sie

damals abschafften.

Im Jahr 2024 wurden in den USA

25 Todesurteile vollstreckt. Dieses

Jahr wurden bis Mitte Oktober be-

reits 37 Menschen hingerichtet. Seit

zwölf  Jahren gab es in den USA

nicht mehr so viele Exekutionen in-

nerhalb eines einzigen Jahres.

Eva Scheerer

Darüber hinaus gab Justizministe-

rin Pam Bondi bekannt, die Todes-

strafe bundesweit wieder einführen

zu wollen. Allerdings entscheiden

laut Verfassung über die Verhän-

gung der Todesstrafe die einzelnen

Bundesstaaten. Neben der Bundes-

regierung und dem Militär sehen

noch 27 der 50 Bundesstaaten die

Todesstrafe vor, in einigen davon

wird sie jedoch nicht mehr voll-

streckt. Das Bundesrecht legt ledig-

lich fest, in welchen Fällen sie ver-

hängt werden kann. Eine für alle

Seit 1957 wurde in Washington,

D.C., niemand mehr hingerichtet,

1981 wurde die Todesstrafe schließ-

lich abgeschafft. Mit der Anordnung

des Präsidenten werden nun US-

Justizministerin Pam Bondi und die

Staatsanwältin für den District of

Columbia, Jeanine Pirro, angewie-

sen, „die Todesstrafe für Fälle einzu-

führen, in denen die Beweise und

Fakten des Falles darauf  hindeuten,

dass die Todesstrafe verhängt wer-

den sollte“. „Wenn jemand in der

Hauptstadt Washington, D.C., je-

manden tötet, werden wir die

Todesstrafe fordern“, sagte Trump,

es handele sich um eine „sehr starke

Präventivmaßnahme“.

Abgesehen davon, dass wissen-

schaftliche Studien keinen Beweis

für die angeblich abschreckende

Wirkung der Todesstrafe erbringen

konnten, dürfte sich die Anordnung

in der Hauptstadt schwer umsetzen

lassen. Für die meisten Mordfälle ist

nämlich das Oberste Gericht des

Distrikts Washington zuständig, das

den Gesetzen der Hauptstadt ver-

pflichtet ist. Diese sehen aber keine

Todesstrafe vor. Wenn allerdings

Bundesgesetze verletzt werden, wird

die Bundesstaatsanwaltschaft tätig

und kann die Todesstrafe fordern.

USA: Erlass zur Wiedereinführung der Todesstrafe in 

Washington, D.C., unterzeichnet

Fast 70 Jahre nach Ende der Anwendung der Todesstrafe in Washington, D.C., unterschrieb Präsi-

dent Donald Trump am 25. September 2025 eine präsidiale Anordnung, die in der amerikanischen

Hauptstadt Hinrichtungen wieder ermöglichen soll.

Exekutionen in den USA von 2005 bis 2024
Quelle: www.amnesty.de/sites/default/files/2025-04/Amnesty-Bericht-Todesstrafe-weltweit-2024

Amnesty-Aktion gegen die Todesstrafe vor der US-Botschaft in Berlin
Quelle: amnesty.de, © Christian Jungeblodt
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Briefe gegen das Vergessen

GEORGIEN: 

                   Journalistin in Haft misshandelt und medizinische Hilfe verweigert

Mzia Amaghlobeli, eine bekannte georgische Journalistin und Mitbegründerin der Medien Batumelebi

und Netgazeti, wurde am 11. Januar 2025 bei friedlichen Protesten in der Stadt Batumi festgenommen

und vor Gericht gestellt, weil sie den Polizeichef  Irakli Dgebuadze bei einer Auseinandersetzung geohr-

feigt hat. Auf  Videoaufnahmen ist zu sehen, wie der Polizeichef  explizite und sexualisierte Drohungen

gegen sie ausspricht. Im Gewahrsam wurde sie offenbar beschimpft, bespuckt und tätlich angegriffen.

Am 6. August wurde Mzia Amaghlobeli in einem unfairen Verfahren zu zwei Jahren Gefängnis verur-

teilt. Sie leidet an einer fortschreitenden Augenerkrankung und läuft Gefahr, in der Haft zu erblinden,

da ihr eine fachärztliche Behandlung verweigert wird. Auf  dem rechten Auge sieht sie derzeit nur noch

10 Prozent, auf  dem linken Auge ist sie schon fast völlig erblindet.

Die offenkundige Straffreiheit der Polizei steht in scharfem Kontrast zu der diskriminierenden Behand-

lung, die Mzia Amaghlobeli und andere Demonstrierende im georgischen Strafrechtssystem erleiden.

Das Europäische Parlament hat Mzia Amaghlobeli den Sacharow-Preis 2025 verliehen und sie als Symbolfigur der

prodemokratischen Protestbewegung bezeichnet.

 

Bitte schreiben Sie bis 31. Januar 2026 höflich formulierte Briefe an den Generalstaatsanwalt und fordern

Sie ihn auf, dafür zu sorgen, dass Mzia Amaghlobeli umgehend zur Diagnose und Behandlung in eine Augenklinik

gebracht wird, und dass ihre Rechte auf  Gesundheit und Schutz vor Misshandlung gewährleistet werden. Dringen

Sie zudem darauf, dass alle Polizist*innen, die der Misshandlung von Demonstrierenden verdächtigt werden, unver-

züglich vom Dienst suspendiert werden und dass die Vorwürfe gegen sie zügig, unparteiisch und wirksam untersucht

werden. Bitten Sie abschließend darum, dass die Menschenrechte von Mzia Amaghlobeli und allen georgischen De-

monstrierenden geachtet werden.

Schreiben Sie in gutem Georgisch, Englisch oder 

auf  Deutsch an:

Giorgi Gvarakidze

Prosecutor General

Office of  the Prosecutor General of  Georgia

24 Vakhtang Gorgasali Street

Tbilisi

GEORGIEN

(Anrede: Dear Prosecutor General / Sehr geehrter Herr 

Generalstaatsanwalt)

(Standardbrief  Luftpost bis 20 g: 1,25 €)

Briefvorschlag:

Sehr geehrter Herr Generalstaatsanwalt,

ich wende mich heute an Sie, um Sie auf  die Lage der Journalistin Mzia Amaghlobeli aufmerksam zu machen Frau
Amaghlobeli wurde am 11. Januar 2025 bei friedlichen Protesten in der Stadt Batumi festgenommen und vor Gericht
gestellt, weil sie den Polizeichef  Irakli Dgebuadze bei einer Auseinandersetzung geohrfeigt hat. Auf  Videoaufnah-
men ist zu sehen, wie der Polizeichef  explizite und sexualisierte Drohungen gegen sie ausspricht. Im Gewahrsam
wurde sie offenbar beschimpft, bespuckt und tätlich angegriffen.
Am 6. August wurde Mzia Amaghlobeli in einem unfairen Verfahren zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Sie leidet
an einer fortschreitenden Augenerkrankung und läuft Gefahr, in der Haft zu erblinden, da ihr eine fachärztliche Be-
handlung verweigert wird. Auf  dem rechten Auge sieht sie derzeit nur noch 10 Prozent, auf  dem linken Auge ist sie
schon fast völlig erblindet.
Bitte sorgen Sie dafür, dass Mzia Amaghlobeli umgehend zur Diagnose und Behandlung in eine Augenklinik ge-
bracht wird, und dass ihre Rechte auf  Gesundheit und Schutz vor Misshandlung gewährleistet werden. 
Ich dringe zudem höflich darauf, dass alle Polizisten, die der Misshandlung von Demonstrierenden verdächtigt wer-
den, unverzüglich vom Dienst suspendiert werden und dass die Vorwürfe gegen sie zügig, unparteiisch und wirksam
untersucht werden. 
Bitte achten Sie die Menschenrechte von Mzia Amaghlobeli und allen georgischen Demonstrierenden.

Mit freundlichen Grüßen

Unter www.amnesty-tuebingen.de finden
Sie Briefvorschläge der Deutschen Sektion

von Amnesty International.  

Senden Sie bitte eine Kopie Ihres Schreibens an:

Botschaft von Georgien

Frau Ana Abuladze, Gesandte 

(Geschäftsträgerin a. i.)

Rauchstraße 11

10787 Berlin

Fax: 030 – 48 49 07 20

E-Mail: berlin.emb@mfa.gov.ge

(Standardbrief: 0,95 €)

Die georgische Journalistin
Mzia Amaghlobeli 
(undatiertes Bild)
© Newspaper Batumelebi/

Netgazeti
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Briefe gegen das Vergessen

                       Aktiv gegen das Verschwindenlassen

Seit Jahrzehnten werden Mitglieder der kolumbianischen Stiftung

Fundación Nydia Erika Bautista (FNEB) bedroht und angegriffen. Die

Stiftung erinnert an Nydia Erika Bautista, die am 30. August 1987 von

Angehörigen einer Militärbrigade entführt wurde und dem Verschwin-

denlassen zum Opfer fiel. Die von ihrer Schwester Yanette Bautista ge-

gründete FNEB, die hauptsächlich aus Frauen besteht, sucht in Kolum-

bien nach Opfern des Verschwindenlassens und kämpft gegen Straf-

losigkeit. 

Doch trotz der unermüdlichen Arbeit der Organisation und anderer

Aktivist*innen sind diejenigen, die seit fast 40 Jahren für Fälle des Ver-

schwindenlassens verantwortlich sind, immer noch nicht zur Rechen-

schaft gezogen worden, und die Familien der Opfer warten nach wie vor

auf  Gerechtigkeit.

Im Juli 2024 verabschiedete der Kongress endlich ein Gesetz, um die Rechte der Frauen zu schützen, die sich für

die Aufklärung von Fällen des Verschwindenlassens einsetzen. Am 23. Oktober 2025 wurde in Kolumbien zum

zweiten Mal der Día Nacional de las Mujeres Buscadoras begangen, ein Tag zu Ehren dieser Frauen. Jetzt müssen

Taten folgen. Die Regierung muss die Aktivistinnen endlich angemessen schützen und dafür sorgen, dass die Täter*-

innen zur Rechenschaft gezogen werden.

Bitte schreiben Sie bis 31. Januar 2026 höflich formulierte Briefe an die Generalstaatsanwältin und fordern

Sie sie auf, den Fall von Nydia Erika Bautista als Verbrechen gegen die Menschlichkeit anzuerkennen und die Diszip-

linar- und Strafverfahren gegen die mutmaßlich Verantwortlichen zügig voranzubringen. Bitten Sie zudem darum,

dass die Frauen, die nach Opfern des Verschwindenlassens suchen, gemäß Gesetz 2364/2024 tatsächlich angemes-

sen geschützt werden.

Schreiben Sie in gutem Spanisch, Englisch 

oder auf  Deutsch an:

Luz Adriana Camargo

Fiscal General de la Nación

Fiscalía General de la Nación

Avenida Calle 24 No. 52 – 01

Bogotá D.C.

KOLUMBIEN

E-Mail: d.asuntosinternacionales@fiscalia.gov.co

X: @FiscaliaCol (#JusticeForNydiaErika)

(Anrede: Mrs. Attorney General / Sehr geehrte 

Frau Generalstaatsanwältin)

(Standardbrief  Luftpost bis 20 g: 1,25 €)

Senden Sie bitte eine Kopie Ihres Schreibens an:

Botschaft der Republik Kolumbien

I. E. Frau Yadir Salazar Mejia 

Taubenstraße 23

10117 Berlin

Fax: 030 – 26 39 61 25

E-Mail: ealemania@cancilleria.gov.co

(Standardbrief: 0,95 €)
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Yanette Bautista ist die Gründerin der „Nydia Erika
Bautista Foundation“, die sich in Kolumbien gegen das
Verschwindenlassen von Frauen und gegen Straflosigkeit

einsetzt (Aufnahme vom Juli 2023).
© privat

KOLUMBIEN:

Briefvorschlag:
Sehr geehrte Frau Generalstaatsanwältin,
seit Jahrzehnten werden Mitglieder der kolumbianischen Stiftung Fundación Nydia Erika Bautista (FNEB) bedroht
und angegriffen. Die Stiftung erinnert an Nydia Erika Bautista, die am 30. August 1987 von Angehörigen einer Mili-
tärbrigade entführt wurde und dem Verschwindenlassen zum Opfer fiel. Die von ihrer Schwester Yanette Bautista
gegründete FNEB, die hauptsächlich aus Frauen besteht, sucht in Kolumbien nach Opfern des Verschwindenlassens
und kämpft gegen Straflosigkeit. 
Doch trotz der unermüdlichen Arbeit der Organisation und anderer Aktivisten sind diejenigen, die seit fast 40 Jahren
für Fälle des Verschwindenlassens verantwortlich sind, immer noch nicht zur Rechenschaft gezogen worden, und die
Familien der Opfer warten nach wie vor auf  Gerechtigkeit.
Im Juli 2024 verabschiedete der Kongress endlich ein Gesetz, um die Rechte der Frauen zu schützen, die sich für die
Aufklärung von Fällen des Verschwindenlassens einsetzen. Am 23. Oktober 2025 wurde in Kolumbien zum zweiten
Mal der Día Nacional de las Mujeres Buscadoras begangen, ein Tag zu Ehren dieser Frauen. Jetzt müssen Taten fol-
gen. Die Regierung muss die Aktivistinnen endlich angemessen schützen und dafür sorgen, dass die Täter zur Re-
chenschaft gezogen werden.
Ich bitte Sie eindringlich, den Fall von Nydia Erika Bautista als Verbrechen gegen die Menschlichkeit anzuerkennen
und die Disziplinar- und Strafverfahren gegen die mutmaßlich Verantwortlichen zügig voranzubringen. Sorgen Sie
bitte außerdem dafür, dass die Frauen, die nach Opfern des Verschwindenlassens suchen, gemäß Gesetz 2364/2024
tatsächlich angemessen geschützt werden.
Mit freundlichen Grüßen
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Briefe gegen das Vergessen

EL SALVADOR:

Willkürliche Verhaftung von Umwelt- und Menschenrechtsaktivisten

Die Regierung El Salvadors unter Präsident Bukele geht immer härter gegen Kritiker*-
innen vor. Im Mai 2025 wurden die Anwältin Ruth López, der Umweltschützer
Alejandro Henríquez und der Pastor José Ángel Pérez inhaftiert, obwohl sie sich ledig-
lich friedlich für die Menschenrechte stark gemacht haben.
Ruth López setzt sich als Mitarbeiterin der Menschenrechtsorganisation Cristosal ge-
gen Korruption und für Rechtsstaatlichkeit ein. Sie wurde am 18. Mai festgenommen
und unter Verletzung ihrer Verfahrensrechte und unter richterlicher Geheimhaltung
inhaftiert. Gegen sie wurde der haltlose Vorwurf  der „Veruntreuung“ erhoben.
Alejandro Henríquez wurde am 13. Mai festgenommen, weil er an einem friedlichen
Protest gegen die Zwangsräumung der Kooperative El Bosque teilgenommen hatte.
Er wird ohne Kontakt zur Außenwelt in einem extrem überbelegten Gefängnis festge-
halten und hat keinen angemessenen Zugang zu einem Rechtsbeistand. Auch José Án-

gel Pérez wurde am Tag des friedlichen Protests gegen die Zwangsräumung von El Bosque festgenommen. Ihm wird
wie Alejandro Henríquez „Störung der öffentlichen Ordnung und Widerstand“ vorgeworfen.

Die Unterdrückung von Menschenrechtsverteidiger*innen, Journalist*innen und Aktivist*innen und die Kriminali-
sierung von zivilgesellschaftlichen Organisationen müssen aufhören. 

 
Bitte schreiben Sie bis 31. Januar 2026 höflich formulierte Briefe an den Präsidenten und fordern Sie ihn

auf, dafür zu sorgen, dass Ruth Eleonora López, Alejandro Henríquez und José Ángel Pérez unverzüglich und bedin-
gungslos freigelassen werden. Bitten Sie ihn zudem, den Missbrauch des Strafjustizsystems zur Unterdrückung von
Menschenrechtsverteidiger*innen zu beenden. 

Schreiben Sie in gutem Spanisch, Englisch oder 

auf  Deutsch an:

Nayib Bukele
Presidencia de la República de El Salvador
Alameda Manuela Enrique Araujo No. 5500
San Salvador
EL SALVADOR
E-Mail: contacto@presidencia.gob.sv

X: @nayibbukele

(Anrede: Dear President Bukele / Sehr geehrter 

Herr Präsident)

(Standardbrief  Luftpost bis 20 g: 1,25 €)

Briefvorschlag:

Sehr geehrter Herr Präsident,

im Mai 2025 wurden die Anwältin Ruth López, der Umweltschützer Alejandro Henríquez und der Pastor José Ángel
Pérez inhaftiert, obwohl sie sich lediglich friedlich für die Menschenrechte stark gemacht haben.
Ruth López setzt sich als Mitarbeiterin der Menschenrechtsorganisation Cristosal gegen Korruption und für Rechts-
staatlichkeit ein. Sie wurde am 18. Mai festgenommen und unter Verletzung ihrer Verfahrensrechte und unter richter-
licher Geheimhaltung inhaftiert. Gegen sie wurde der haltlose Vorwurf  der „Veruntreuung“ erhoben. Alejandro
Henríquez und José Ángel Pérez wurden am 13. Mai im Rahmen von friedlichen Protesten gegen die Zwangsräu-
mung der Kooperative El Bosque festgenommen. Ihnen wird  „Störung der öffentlichen Ordnung und Widerstand“
vorgeworfen. Die Unterdrückung von Menschenrechtsverteidigern, Journalisten und Aktivisten und die Kriminalisie-
rung von zivilgesellschaftlichen Organisationen müssen aufhören. 
Deswegen appelliere ich an Sie, dafür zu sorgen, dass Ruth Eleonora López, Alejandro Henríquez und José Ángel
Pérez unverzüglich und bedingungslos freigelassen werden. Ich bitte Sie, den Missbrauch des Strafjustizsystems zur
Unterdrückung von Menschenrechtsverteidigern zu beenden.

Mit freundlichen Grüßen

Senden Sie bitte eine Kopie Ihres Schreibens an:

Botschaft der Republik El Salvador
I. E. Frau Florencia Eugenia Vilanova de von Oehsen
Hessische Straße 11
10115 Berlin
Fax: 030 – 20 64 66 29

E-Mail: embajadaenalemania@rree.gob.sv

(Standardbrief: 0,95 €)

Im Visier der Behörden in El
Salvador: Die Menschenrechts-

verteidigerin Ruth Eleonora
López Alfaro.

© CRISTOSAL
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Albstadt, Gruppe 1508

Hedi Abel

Hunsrückstr. 1

72458 Albstadt

Tel. 07431 4715

Esslingen, Gruppe 1350

Amnesty International

Gollenstr. 44/1

73733 Esslingen

E-Mail: info@amnesty-

esslingen.de

Göppingen, Gruppe 1110

Claus Fischer

Stuifenstr. 8

73104 Börtlingen

clausrfischer@googlemail.com

Hechingen, Gruppe 1545

Reinhard Leinberger 

Böllatweg 33

72379 Hechingen

grlmb@yahoo.de

Herrenberg, Gruppe 1635

Amnesty International

Stuttgarter Str. 12

71083 Herrenberg

Tel. 07452 75219

Nürtingen, Gruppe 1651

Wolfgang Altenpohl

www.amnesty-nuertingen.de

info@amnesty-nuertingen.de

Rottweil, Gruppe 1548

Oliver Stenzel

Neckarstr. 54

78628 Rottweil

beglueckt@t-online.de

Tübingen, Gruppe 1322

Amnesty International

Wilhelmstr. 105

72074 Tübingen

www.amnesty-tuebingen.de

info@amnesty-tuebingen.de

Villingen-Schwenningen, 

Gruppe 1236

Caroline Weber

Berliner Platz 1

78048 VS-Villingen

Tel. 07721 9169272

caroline.weber60@yahoo.de

Amnesty-Gruppen im Bezirk Tübingen

Amnesty International ist die weltweit größte Bewegung, die für
Menschenrechte eintritt. Die große Stärke von Amnesty liegt im
freiwilligen Engagement von mehr als zehn Millionen Unter-
stützer*innen in über 150 Ländern. Es sind Menschen ganz
verschiedener Altersgruppen, Nationalitäten und Kulturen. Zu-
sammen setzen wir alle Mut, Kraft und Fantasie ein, um eine
Welt zu schaffen, in der die Menschenrechte für alle gelten.
Für diesen Einsatz erhielt Amnesty 1977 den Friedensnobel-
preis. In der Begründung hieß es, Amnesty zeichne sich durch
eine klare Haltung aus: „Nein zu Gewalt, Folter und Terroris-
mus. Auf der anderen Seite ein Ja zur Verteidigung der Men-
schenwürde und Menschenrechte.“ Für diese Werte setzt sich
Amnesty bis heute ein.
So können Sie zur Freilassung von gewaltlosen politischen Ge-
fangenen beitragen und sich gegen Folter, Todesstrafe und an-
dere Menschenrechtsverletzungen engagieren:

• als aktives Mitglied einer Gruppe (s. u. oder unter

   https://www.amnesty.de/mitmachen/gruppe-finden)

• durch  Briefe schreiben („Briefe gegen das Vergessen“, 

   Eilaktionen, s. Infocoupon auf der Rückseite)

• durch finanzielle Unterstützung, s. Rückseite 

Amnesty International braucht Ihre Unterstützung

SEPA-Überweisung/Zahlschein s. Rückseite



Amnesty International ist unab-
hängig von Regierungen, Partei-
en, Ideologien, Wirtschaftsinter-
essen und Religionen. 
Um diese Unabhängigkeit zu
bewahren, sind wir auf Ihre
Spende angewiesen.

Sie können mit einer einmaligen
Spende helfen oder als Förderin/
Förderer mit einem regelmäßigen
Beitrag.

Vielen Dank!

Infocoupon

Ich möchte

          weitere Informationen über Amnesty International

            die ANKLAGEN regelmäßig erhalten

an der Aktion „Briefe gegen das Vergessen“ teilnehmen

an Eilaktionen teilnehmen

aktiv mitarbeiten

an der „Tübinger Aktion“  teilnehmen (Briefaktion zu ver-

schiedenen Ländern)

Name: ..............................................................

Straße: ..............................................................

PLZ/Ort: ..............................................................

Falls möglich, bitte E-Mail-Adresse angeben (zur kostengünstigen Zusendung

der Briefe): ..............................................................

Bitte den Coupon ausschneiden und einsenden an: Amnesty International,

ANKLAGEN-Redaktion, Wilhelmstr. 105, 72074 Tübingen

Bei Adressänderungen bitte unbedingt den alten Adressaufkleber
mitschicken!

Förderin/Förderer-Erklärung
Ich möchte die Arbeit von Amnesty International finanziell unterstützen. Um

die Verwaltungskosten möglichst gering zu halten, bin ich damit einverstanden,

dass der unten angegebene Betrag im Lastschriftverfahren erhoben wird. Ich

erteile folgende EINZUGSERMÄCHTIGUNG an Amnesty International,

Sonnenallee 221 C, 12059 Berlin (Fax: +49 30-420248-488):

IBAN: ..............................................................

BIC: ..............................................................

Kreditinstitut: ..............................................................

Betrag: ....................  EUR  

Name: ..............................................................

Straße: ..............................................................

PLZ/Ort: ..............................................................

Zahlungsweise (Zutreffendes bitte ankreuzen):

jährlich     halbjährlich vierteljährlich   monatlich

Datum/Unterschrift............................................................

Verwendung für Gruppe 1322 (oder andere Gruppe angeben, s. Rückseite):

..................................................................................

Ab einem Förderbeitrag von 84,- Euro pro Jahr erhalten Sie alle zwei bis drei

Monate das Menschenrechtsmagazin AMNESTY JOURNAL.





 Menschenrechtsarbeit ist nicht umsonst


